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Verwaltungs- 
gemeinschaft 

Heßdorf
Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf,
Tel. (09135) 7 37 39-0
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr
8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag
14.00 - 18.00 Uhr

E-Mail:..............info@vg-hessdorf.de
Internet:.......... www.vg-hessdorf.de

Faschingsdienstag // 
Standesamt derzeit nur mit Termin

Am Faschingsdienstag, 17.02.2026, sind die Rathäuser in Heßdorf und 
Großenseebach ab 12 Uhr nicht mehr besetzt und daher auch telefonisch 
und per E-Mail nicht erreichbar. Die Verwaltung wünscht allen Närrinnen und 
Narren eine tolle Faschingszeit!

Das Standesamt der VG Heßdorf arbeitet aktuell nur mit Terminvereinba-
rung. Abgesehen von Sterbefällen können Anliegen wie etwa Urkundenbestel-
lungen, Eheanmeldungen und Kirchenaustritte nur nach vorheriger Termin-
vergabe bearbeitet werden. Bitte wenden Sie sich dazu an
Tel. (09135) 73739-16 oder standesamt@vg-hessdorf.de.
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Amtliche Nachrichten
 

Gemeinde 
09572133 - Heßdorf 

 

Verwaltungsgemeinschaft 
Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf 

 

 
Wahlbekanntmachung 

 
für die Wahl des Gemeinderats, des Kreistags und 

der Landrätin oder des Landrats 
am 8. März 2026 

 
1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 
2.1 Im Abstimmungsraum: 
2.1.1 Die Gemeinde ist in 3 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. 

2.1.2 Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet. 

2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des 
Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 

a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat, 

b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen. 

2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, 
ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen. 

2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen von 
den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist. 

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige 
Stichwahl benötigt wird. 

2.2 Durch Briefwahl: 
2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und erhält 

dann folgende Unterlagen: 

 a) Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl, 

 b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

 c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 
Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

 d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Behörde eingeht. 

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in der Sporthalle 
Seebachgrund, Schulstraße 1, 91093 Heßdorf zusammen. 

4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel: 
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Die Stimmzettelmuster liegen während der allgemeinen 
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme bereit. Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele 
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Stimmen die Stimmberechtigten haben. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der 
Erleichterung der Stimmenauszählung. 

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags: 
4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl. 

Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es können nur die auf den 
amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden. 

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis 
vor dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen. 

Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und 
Bewerbern gekennzeichnet. 

Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr 
als drei Stimmen erhalten dürfen. 

Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen 
und Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. 

Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und 
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben. 

4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der 
Mehrheitswahl. 
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. 
Das sind so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrätinnen und Kreisräte zu wählen sind. Die 
Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr 
als drei Stimmen erhalten dürfen. 

a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, können die Stimmberechtigten die auf dem 
Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass sie den Wahlvorschlag oder 
den Namen der Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnen. Sie können 
vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber streichen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die 
Stimmberechtigten können Stimmen an andere wählbare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig 
bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich hinzufügen. 

b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch, 
dass sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen. 

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen. 

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats: 
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie 
die Stimmzettel zu kennzeichnen sind. 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 

5. Jeder wahlberechtigte Person kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

Heßdorf, 04.02.2026 

Maiwald 

Wahlamt der VG Heßdorf 

Anschlag Rathaus 04.02.2026 

Internetseite VG Heßdorf 04.02.2026 
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Gemeinde 
09572127 - Großenseebach 

 

Verwaltungsgemeinschaft 
Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf 

 

 
Wahlbekanntmachung 

 
für die Wahl des Gemeinderats, 

der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 
des Kreistags und der Landrätin oder des Landrats 

am 8. März 2026 
 
1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 
2.1 Im Abstimmungsraum: 
2.1.1 Die Gemeinde ist in 3 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. 

2.1.2 Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet. 

2.1.3 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des 
Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 

a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat, 

b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen. 

2.1.5 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, 
ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen. 

2.1.6 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müssen von 
den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist. 

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige 
Stichwahl benötigt wird. 

2.2 Durch Briefwahl: 
2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und erhält 

dann folgende Unterlagen: 

 a) Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl, 

 b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

 c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 
Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

 d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Behörde eingeht. 

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in der Mehrzweckhalle, 
Gartenstraße 39, 91091 Großenseebach zusammen. 

4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel: 
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Die Stimmzettelmuster liegen während der allgemeinen 
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme bereit. Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele 
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Stimmen die Stimmberechtigten haben. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der 
Erleichterung der Stimmenauszählung. 

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags: 
4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl. 

Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es können nur die auf den 
amtlichen Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden. 

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis 
vor dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen. 

Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und 
Bewerbern gekennzeichnet. 

Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr 
als drei Stimmen erhalten dürfen. 

Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen 
und Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. 

Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und 
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben. 

4.1.2 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der 
Mehrheitswahl. 
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. 
Das sind so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrätinnen und Kreisräte zu wählen sind. Die 
Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr 
als drei Stimmen erhalten dürfen. 

a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält, können die Stimmberechtigten die auf dem 
Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass sie den Wahlvorschlag oder 
den Namen der Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnen. Sie können 
vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber streichen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die 
Stimmberechtigten können Stimmen an andere wählbare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig 
bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich hinzufügen. 

b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch, 
dass sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen. 

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen. 

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats: 
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie 
die Stimmzettel zu kennzeichnen sind. 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 

5. Jeder wahlberechtigte Person kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

Heßdorf, 04.02.2026 

Maiwald 

Wahlamt der VG Heßdorf 

Anschlag Rathaus 04.02.2026 

Internetseite VG Heßdorf 04.02.2026 
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Aus der Verwaltungsgemeinschaft

Aktuelle Entsorgungstermine

Großenseebach
Restmüll-/Biotonne
Freitag 20.02.2026
Freitag 06.03.2026

Altpapier und „Gelber Sack“
Freitag 27.02.2026

Heßdorf
Restmüll-/Biotonne
Montag 16.02.2026
Montag 02.03.2026

Altpapier und „Gelber Sack“
Mittwoch 25.02.2026

Unter-, Mittel-, 
Obermembach
Restmüll-/Biotonne
Montag 16.02.2026
Montag 02.03.2026

Altpapier und „Gelber Sack“
Donnerstag 19.02.2026

Dannberg, Hannberg, 
Hesselberg, Klebheim, 
Niederlindach, Röhrach
Restmüll-/Biotonne
Freitag 20.02.2026
Freitag 06.03.2026

Altpapier und „Gelber Sack“
Donnerstag 19.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bitte alle Gefäße bis spätestens 6.00 
Uhr bereitstellen.
Die aktuellen Abfuhrtermine kön-
nen Sie ebenfalls über das Internet 
unter www.erlangen-hoechstadt.de/
aktuelles/abfallkalender abrufen. 
Nicht abgeholte oder nicht geleerte 
Gefäße melden Sie bitte dem Entsor-
ger direkt unter Tel. 09131 - 796170.

Wichtige Rufnummern
Überfall/Unfall 110
Feuer 112
Notarzt, 
Rettungsdienst

112

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

116 117

Polizei 
Herzogenaurach

(09132) 7 80 90

Stromversorgung Bayernwerk
Störungsnummer (0941) 28 00 33 66
Technischer 
Kundendienst

(0941) 28 00 33 11

Defekte 
Straßenlampen

(09135) 73739-29

Wasserzweckverband 
(Trinkwasser)
Wassermeister (0171) 540 41 87

Störungshotline Wasser ESTW 
außerhalb der regulären Dienstzeit 
(09131) 823 33 33

Tierärzlicher Notdienst
In Mittelfranken gibt es einen „Tier-
ärztlichen Notdienst-Ring“, der von 
hier ansässigen Kleintier-Praxen frei-
willig geführt wird. Dieser Notdienst 
kann an Wochenenden und Feier-
tagen im Falle eines tierärztlichen 
Notdienstes in Anspruch genommen 
werden. Ein Abruf der jeweiligen 
diensthabende Tierarztpraxis sowie 
deren Erreichbarkeit im Notdienst 
kann unter tierarztnotdienst-mittel-
franken.de erfolgen.

Das Fundamt meldet
•	 Schlüsselbund (schwarze 

Schlüsseltasche), gefunden 
am 18.01.2026 in Niederlindach, 
Sandstraße beim Hundekotbeu-
tel-Spender

•	 (Ehe-)Ring mit Gravur, gefun-
den bereits am 31.08.2025 (ab-
gegeben im Briefkasten Rathaus 
Großenseebach am 19.12.2025), 
Fundort unbekannt

•	 Autoschlüssel mit Hausschlüssel 
an Renault-Anhänger, gefunden 
am 30.11.2025 in Heßdorf, Lohe-
straße auf Höhe Eingang Talstraße

•	 Kinder-Schneehose, Gr. 86, 
Marke „Topolino“, gefunden am 
15.11.2025, Spielplatz (zum Sport-
platz) in Heßdorf

•	 Fahrrad, gefunden am 17.10.2025, 
Weiher in Hannberg

•	 Fahrradschloss-Schlüssel, ge-
funden am 13.10.2025, Radweg-
Ende von Heßdorf nach Unter-
membach

•	 In-Ear-Kopfhörer in Ladecase, 
weiß, gefunden am 13.10.2025, 
Fundort unbekannt (Abgabe im 
VG-Briefkasten)

•	 Powerbank, Marke „Iniu“, ge-
funden am 14.09.2025, Spielplatz 
am Sportplatz / Multisportanlage 
Großenseebach

•	 Kindernotizbuch (A5) aus Plüsch 
mit Glitzerkugelschreiber, ge-
funden am 14.09.25, Spielplatz 
Schwegelacker, Großenseebach

•	 Blaue Kindermütze mit Dino-
Motiven & blaue kleine Decke, 
gefunden am 02.09.25, Weiher 
zwischen Hannberg und Heßdorf

•	 Armbanduhr, gefunden am 
29.08.2025, im Sportheim 
Großenseebach

•	 Zwei Schlüssel mit Namen-
saufkleber „Nils“, gefunden am 
23.08.25, Feldweg am Gründl in 
Untermembach

•	 Schlüsselband mit zwei Trans-
ponderchips, gefunden am 
22.08.25, FSV Großenseebach

•	 Bargeld, gefunden am 21.08.25, 
Waldweg zum Wasserspeicher in 
Großenseebach

•	 Brille mit schwarzem Rahmen 
und roten Bügeln, gefunden am 
16.08.2025, Großenseebach, zwi-
schen Karpfenteich und Waldrand

Abzuholen beim Fundamt im Rathaus 
Heßdorf
Tel. (09135) 73739-0 oder E-Mail:
buergerbuero@vg-hessdorf.de

Hinweis: Die verlorenen Gegenstände 
werden maximal 6 Monate im 
Fundamt aufbewahrt. Sie müssen bei 
Abholung durch genaue Beschreibung 
identifiziert werden können. Weitere 
Informationen und die tagesaktuelle 
Liste unter
www.vg-hessdorf.de/fundbuero.
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Wichtige Informationen zu den Kommunalwahlen 
am Sonntag, 08. März 2026

Die Wahlbenachrichtigungsbriefe 
wurden von der Post bis spätestens 
15. Februar an alle Wahlberechtigten 
in den Gemeinden zugestellt. Sollten 
Sie bislang noch keine solche Wahlbe-
nachrichtigung erhalten haben und 
glauben allerdings, wahlberechtigt zu 
sein, setzen Sie sich bitte umgehend 
mit uns in Verbindung. Entweder unter 
Tel. 09135-737390 oder gerne auch per 
Mail an wahlen@vg-hessdorf.de.

Mit Erhalt der Wahlbenachrichtigung 
können Sie auch einen Wahlschein zur 
Briefwahl beantragen. Hierzu füllen Sie 
die Rückseite des Schreibens aus und 
werfen dieses in unseren Briefkasten 
der VG Heßdorf bzw. in den Briefkasten 
am Rathaus Großenseebach.

Alternativ können Sie Briefwahl über 
unser Bürgerservice-Portal auf www.
vg-hessdorf.de/bsp beantragen. Die-
ser Onlinedienst ist noch bis 02. März 
2026, 14.00 Uhr verfügbar. Nach Bear-
beitung werden Ihnen dann die Brief-
wahlunterlagen zugesandt.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Wahlbe-
nachrichtigung auch gleichzeitig für 
eine mögliche Stichwahl am Sonntag, 
22. März 2026 gilt. Dies könnte für die 
Bürgermeisterwahl in Großenseebach 
als auch für die Wahl des Landrats 
zutreffen.

Wir schicken Ihnen die Briefwahlun-
terlagen hierfür automatisch zu, wenn 
Sie dies auf dem Antrag zur Briefwahl 
angekreuzt haben.

Wähler, die persönlich am Wahlsonn-
tag im Wahllokal ihre Stimmen abge-
ben, behalten bitte ihre Wahlbenach-
richtigungsbriefe und bringen sie dann 
zur Stichwahl einfach wieder mit.

Hinweis:
Sämtliche offiziellen Wahlbekannt-
machungen werden sowohl in den 
Aushangkästen bei den Rathäusern 
in Heßdorf und Großenseebach als 
auch auf unserer Homepage unter  
www.vg-hessdorf.de/wahlen veröffent-
licht.

Hier erhalten Sie weitere Informatio-
nen zu diesen Wahlen (auch mit den 
entsprechenden Links für die Wahler-
gebnisse).

Öffnungszeiten Wahlamt
Am Freitag, 6. März 2026 ist das Wahl-
amt im Rathaus der Verwaltungsge-
meinschaft Heßdorf, Bürgerbüro von 
08.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.

Stimmberechtigte Personen, die in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bis zu diesem Termin Wahl-
scheine beantragen.

Sie können hier die Wahlunterlagen 
gleich entgegennehmen und, wenn 
gewünscht, auch vor Ort wählen.

Gerne nehmen wir dann auch die ferti-
gen Wahlbriefe entgegen.

Am Samstag, 7. März 2026 ist das 
Wahlamt von 10.00 bis 12.00 Uhr aus-

schließlich zur Neuausstellung von 
nicht zugegangenen Wahlscheinen 
(gemäß § 28 Abs. 4 der Gemeinde- und 
Landkreiswahlordnung) geöffnet.

Am Wahl-Sonntag, 8. März ist das 
Wahlamt ab 08.00 Uhr besetzt. 

Bis 15.00 Uhr können bei nachgewiese-
ner plötzlicher Erkrankung noch Brief-
wahlunterlagen beantragt werden.

Sollte es zu Stichwahlen kommen 
(dann am Sonntag, 22. März 2026), wird 
dies wie gewohnt durch Anschlag an 
den Rathäusern und auch auf unserer 
Homepage unter www.vg-hessdorf.de/
wahlen bekannt gemacht.

Mitteilung der Kasse

Steuertermin 15.02.2026
Steuern und Abgaben fällig:
Die Kasse der Verwaltungsgemein-
schaft Heßdorf macht darauf aufmerk-
sam, dass am 15.02.2026 folgende 
Steuern und Abgaben zur Zahlung fällig 
werden:
1. Gewerbesteuervorauszahlung,
2. Grundsteuer A und B,
3. Kläranlagen- und Entwässerungs-

gebühren
4. Wassergebühren

Für alle Steuern und Abgaben gelten 
die zuletzt ergangenen Bescheide.

Neue Bescheide werden grundsätzlich 
nur bei einer Änderung der Berech-
nungs- bzw. Bemessungsgrundlage 
erstellt. Alle Zahlungspflichtigen, die 
nicht am Lastschriftverfahren teilneh-
men, werden um zuverlässige Beach-
tung des Fälligkeitstermins gebeten.
Bei Überweisungen ist das Personen-
konto anzugeben.
Folgen verspäteter Zahlung
Die VG Heßdorf weist darauf hin, dass 
bei nicht rechtzeitiger Steuer-, Bei-
trags-, Abgabe- und Gebührenzahlung 
Säumniszuschläge und Mahngebühren 
anfallen. 

Bei einer Säumnis von mehr als 3 
Tagen ist gemäß Art. 13 KAG bzw. § 1 
Abs. 2 Nr. 5 AO i. V. m. § 240 AO für 
jeden angefangenen Monat der Säum-
nis ein Säumniszuschlag von 1 v. H. des 
rückständigen, auf den nächsten durch 
fünfzig Euro teilbaren nach unten abge-
rundeten Steuer-, Beitrags-, Abgabe- 
und Gebührenbetrages zu entrichten. 
Außerdem haben Sie gegebenenfalls 
die entstehenden Mahngebühren und 
Zwangsvollstreckungskosten zu tragen. 
Das gilt auch dann, wenn Sie gegen 
den Bescheid Widerspruch erhoben 
haben!

Information 
zu nicht abgeholten 

gelben Säcken
Für nicht abgeholte gelbe Säcke wen-
den sich Bürgerinnen und Bürger bitte 
direkt an die Firma Hofmann in Erlan-
gen, die der Vertragspartner für die 
Abholung ist.

Kontakt:
Telefon: 09131 / 79 61 60
E-Mail: kontakt@hofmann-erlangen.de
Reklamationen zu Mülltonnen erfol-
gen weiterhin wie gewohnt an Frau 
Klöhn von der VG Heßdorf unter 09135 
73739-15 oder Frau Beßler vom Land-
ratsamt unter 09193 20-1765.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihr Mitteilungsblatt: viel mehr als nur ein „Blättchen“!
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Espe oder Zitterpappel: Baum des Jahres 2026
Wer die Espe (Populus tremula) einmal 
bewusst wahrgenommenen hat, wird 
diesen Baum immer wieder erken-
nen, denn sein Blattwerk bewegt sich 
ständig und das macht ihn zu einem 
unserer auffälligsten Laubbäume. Die 
rundlichen, leicht herzförmigen Blätter 
haben einen seitlich abgeflachten lan-
gen elastischen Blattstiel, weshalb die 
die Blätter sich schon beim geringsten 
Luftzug charakteristisch im Wind wie-
gen, sie „zittern“. Daher der verbrei-
tete Name Zitterpappel oder auch die 
Redewendung „zittern wie Espenlaub“. 
Die auf der Oberseite glänzenden und 
unten matten Blätter der Zitter-Pappel 
sind beim Austreiben fast kupferfar-
ben, im Herbst verfärben sie sich leuch-
tend goldgelb.

Espenblätter sind eine entscheidende 
Nahrungsgrundlage der in Mitteleu-
ropa heimischen Schmetterlinge, tat-
sächlich nutzen über 60 Schmetter-
lingsarten Espenblätter als Futterquelle 
für ihre Raupen, darunter die Raupen 
von vielen attraktiven, gefährdeten 
Tagfaltern. Für die Insekten sind vor 
allem sonnenbeschienene strauchför-
mige Espen und junge Bäume an Wald-
rändern wichtig, da die Larven dort ein 
geeignetes Mikroklima für ihr Wachs-
tum finden. Auch im Seebachgrund 
kann man einige Zitterpappeln an 
Waldrändern entdecken. Um die Arten-
vielfalt zu erhalten sollte eine Rodung 
derartiger Bestände dringend vermie-
den werden.

Espen blühen von März bis April. Da die 
Espe zweihäusig ist, sind die weiblichen 
und männlichen Blüten auf getrenn-

ten Bäumen. Männliche Bäume tragen 
sehr viele dicke, graubraune Kätzchen, 
die nach der Blüte rasch vom Baum 
fallen und in großer Anzahl am Boden 
zu finden sind. Die Bestäubung der 
kleineren, grünen Kätzchen auf den 
weiblichen Bäumen erfolgt durch den 
Wind. Mitte Mai fliegen von den weib-
lichen Bäumen nach dem Aufplatzen 
der zweiklappigen Kapseln unzählige 
weißwollige, zart behaarte Samen und 
werden vom Wind weit verbreitet. An 
manchen Tagen scheint es, es gäbe 
Schneeflocken mitten im Mai.

Die Zitter-Pappel vermehrt sich aber 
auch durch ihre zahlreichen Wurzel-
ausläufer, die bis zu 40 Meter entfernt 
von der Mutterpflanze reichen. Aus 
diesem weit verzweigten Wurzelsystem 
treiben immer wieder neue Schöss-
linge, sodass auf diese Weise große 
Bestände genetisch identischer Bäume 
entstehen können. In Utah (USA) steht 
ein so entstandener gewaltiger Klon 
der Amerikanischen Zitterpappel, der 
als größter lebender Organismus der 
Welt gilt.

Verbreitet ist die Zitterpappel in fast 
ganz Europa, in weiten Teilen Asiens 
und auch Nordafrikas. Als mittelgro-
ßer Baum erreicht sie eine Höhe von 
15 bis 25 Metern. Ihr schlanker Stamm 
hat in der Jugend eine glatte, grau-
grüne Rinde, die im Alter dunkler und 
rissiger wird. Die Espe ist frosthart, 
wächst schnell und kommt auch mit 
geringer Bodenqualität zurecht. Ihr 
nährstoffreiches Laub zersetzt sich 
leicht und führt so zur Bodenverbesse-
rung. Sie gilt daher als Pionierbaumart, 

der im Zuge des Klimawandels in der 
Forstwirtschaft besondere Bedeutung 
zukommt. Mit ihrer ausgedehnten 
Wurzelbrut kann der rasch wachsende 
Baum abgestorbene Bäume ersetzen 
und karge Flächen nach Waldbränden, 
Stürmen oder Kahlschlägen wieder 
begrünen und dabei die Bodenqualität 
verbessern.

Espenholz ist elastisch und weich. Es 
wird zu Spanplatten, Sperrholz und 
Zellstoff verarbeitet, aber auch Streich-
hölzer und Zahnstocher werden aus 
ihm hergestellt.

Eckhard Bailer

Fortbildungslehrgang für Obstgehölzepflege (Winterschnitt)
Auch in diesem Jahr findet wieder ein 
Fortbildungsseminar für den Freizeit-
gartenbau in Gartenpflege (Theorie 
und Praxis) mit dem Schwerpunkt 
„Obstgehölzepflege“ (Winterschnitt) mit 
Baumwart Roger Beuchert im Berufs-
bildungszentrum Herzogenaurach, 
Friedrich-Weiler-Platz 2, statt.

Interessenten können sich am Frei-
tag, 13. Februar 2026, von 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr, und am Samstag, 

14.02.2026 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
über Fragen des häuslichen Obstan-
baues und der Gehölzpflege (Winter-
schnitt) informieren.

Das Seminar ist für Mitglieder der 
Gartenbauvereine kostenlos. Für teil-
nehmende Nichtmitglieder (falls noch 
Plätze frei sind) wird an der Veranstal-
tung ein kleiner Beitrag erhoben.

Anmeldung zum Lehrgang muss bis 
spätestens 07. Februar 2026 an die 

Geschäftsstelle des Kreisverbandes für 
Gartenbau und Landespflege (Telefon: 
09135/799559 oder Email: info@gar-
tenbauvereine-erh.de) oder bei ihrem 
örtlichen Gartenbauverein erfolgen.
Näher Informationen hierzu erteilen 
der Kreisverband für Gartenbau und 
Landespflege bzw. der örtliche Garten-
bauverein.

Otto Tröppner
Kreisvorsitzender

Die Espe hat auffällige Blätter

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Hundekot auf öffentlichen Flächen - 
immer wieder ein Ärgernis

Niemand tritt gern in einen Hunde-
haufen. Neben der Verschmutzung 
der Schuhe sorgt Hundekot auch für 
Geruchsbelästigung und Ekel.

Leider geschieht es aber doch in letzter 
Zeit in unseren Gemeinden aber offen-
bar wieder öfter. Darauf weisen zumin-
dest gehäufte Beschwerden hin, die die 
Verwaltung zu diesem Thema aktuell 
erreichen.

Was viele nicht wissen: Hundekot zer-
setzt sich erst nach etwa neun Wochen 
und ist kein Dünger, sondern umwelt-
schädlicher Abfall. Er kann Krankheits-
erreger enthalten, stellt eine Gefahr für 
spielende Kinder dar und verunreinigt 
Böden, Gewässer und Felder.

Hunde sind wichtige Begleiter – daran 
besteht kein Zweifel. Dennoch entste-
hen im Laufe eines Hundelebens große 
Mengen an Kot und Urin, die unsere 
Umwelt belasten.

Daher rufen wir alle Hundehalterinnen 
und Hundehalter dazu auf, die Hinter-
lassenschaften ihrer Tiere unverzüglich 
zu entfernen. Nutzen Sie bitte die im 
Gemeindegebiet aufgestellten Kotbeu-
telspender und entsorgen Sie die Beu-
tel in öffentlichen Mülleimern oder im 
Restmüll.

Den verantwortungsvollen Hun-
dehalterinnen und Hundehaltern 
danken wir für ihr vorbildliches 
Verhalten.

Bitte nutzen Sie die aufgestellten Spen-
der für Hundekotbeutel und entsorgen 
Sie damit die Hinterlassenschaften Ihrer 
Tiere.

Aus den Schulen

Tag der offenen Tür 
bei der SVE Buch

Wir laden interessierte Eltern und 
Angehörige herzlich zu unserem Tag 
der offenen Tür ein.

Freitag, 27.02.2026
09:00 – 15:00 Uhr
Zum Brandwald 1, 
91085 Weisendorf-Buch

Unsere Einrichtung bietet Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen eine indivi-
duelle, fachlich fundierte Betreuung 
und Förderung.

Im Rahmen von geführten Rundgän-
gen um 09:30 Uhr, 11:00 Uhr und 
14:30 Uhr sowie bei individuellen 
Besichtigungen erhalten Sie umfas-
sende Einblicke in unsere pädagogi-
sche und therapeutische Arbeit.

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer 
Einrichtung willkommen zu heißen.
unsere pädagogische und therapeuti-
sche Arbeit vorstellen zu dürfen.

Aus den Vereinen

Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Obstbaum-Edelreiser beim Landratsamt 
bestellen
Gartenfreunde aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt auf-
gepasst: Wer alte Sorten auf seinen Obstbäumen veredeln 
möchte, kann Edelreiser beim Landratsamt bestellen. Inte-
ressierte melden sich bitte mit Angabe einer Telefonnum-
mer bis zum 16. Februar bei Manuel Wittmann per E-Mail an 
manuel.wittmann@erlangen-hoechstadt.de oder telefonisch 
unter 09193 – 5 01 97 19 21.

VdK Ortsverband Seebachgrund

Einladung
Liebe Mitglieder,

der VdK Ortsverband Seebachgrund lädt zu seiner alljährli-
chen Frühjahrsfahrt ein.
Am 16. und 17. April 2026 wollen wir mit einer Busfahrt 
nach Mödlareuth unsere deutsche Geschichte erleben.
Wir werden am frühen Vormittag starten und nach dem 
gemeinsamen Mittagessen das Deutsch-Deutsche Museum 
in Mödlareuth besuchen. Dort werden wir nach dem Ein-
führungsfilm die Grenzanlagen im Rahmen einer Führung 
besichtigen.

Anschließend Rückfahrt und Kaffeetrinken.

Unsere 5-Tage-Reise geht in diesem Jahr an die Ostsee-
küste zwischen Wismar und Rostock.

17.06 - 21.06.2026
15.07. -19.07.2026
22.07. - 26.07.2026

Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Anmeldung und 
weitere Informationen bei: Brigitte Schmitt 01511/5387241, 
Heidi Schemel 09135/8895, Rosemarie Gerschütz 
09135/8363, Karola Schaffer 09135/799932 oder Brigitte 
Warter 0176/2776813.

Brigitte Schmitt, 1. Vorsitzende

Wie viel Solarenergie kann ich 
auf meinem Dach erzeugen?

Auf www.solare-stadt.de/erh
dein Dach anklicken & selbst sehen.

Ein Service des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt

Geschäftsanzeigen online aufgeben

anzeigen.wittich.de
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Bund Naturschutz Ortsgruppe

Filmabend und Einladung
Am Freitag, 13. Februar, zeigt Josef Röhrle seinen Film 
„Unter Naturschutz – Schätze unserer heimischen Flora“. 
Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus „Goldner Engel“ in Wei-
sendorf, der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 26. Februar, um 19 Uhr findet die
Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe im Restaurant 
„Il Gusto“ (Sportheim) in Großenseebach statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft
4. Neuwahl der Vorstandschaft
5. Ehrungen
6. Anträge und Wünsche

Im Anschluss zeigt Josef Röhrle einen Film über Schleier-
eulen.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und alle Freundin-
nen und Freunde der Natur. Weitere Informationen auf der 
Homepage der Kreisgruppe
www.hoechstadt-herzogenaurach.bund-naturschutz.de

Kirchliche Nachrichten

Katholisches Pfarramt Hannberg

Gottesdienste 
und andere Veranstaltungen
Zu unseren Gottesdiensten 
laden wir ganz herzlich ein:

Dienstag Hannberg 08:30 Eucharistiefeier
Mittwoch wechselnde 

Orte
18:30 Eucharistiefeier

Donners-
tag

Großensee-
bach

18:00 Rosenkranz

18:30 Eucharistiefeier
Sonntag Hannberg 09:00 Eucharistiefeier

Großensee-
bach

10:30 Eucharistiefeier

Do. 12.02. Gsb 18:00 Rosenkranz
Do. 12.02. Gsb 18:30 Eucharistiefeier
Fr. 13.02. Ha 14:30 Junggebliebenengottes-

dienst
Fr. 13.02. Ha 18:00 Jugendgottesdienst -

Wortgottesfeier
So. 15.02. Ha 09:00 Pfarrgottesdienst
Mi. 18.02. Ha 15:00 Wort-Gottes-Feier mit 

Aschenkreuzauflegung
Mi. 18.02. Gsb 19:00 Eucharistiefeier mit

Aschekreuzauflegung
Do. 19.02. Gsb 18:00 Kreuzwegandacht
Do. 19.02. Gsb 18:30 Eucharistiefeier
Sa. 21.02. Ha 18:00 Kreuzwegandacht

So. 22.02. Ha 09:00 Eucharistiefeier
So. 22.02. Ha DBS 09:30 Kleinkinderwortgottesdienst
So. 22.02. Gsb 10:30 Eucharistiefeier
Di. 24.02. Ha 08:30 Eucharistiefeier mit Laudes
Di. 24.02. Hesselb. 18:00 Kreuzwegandacht
Mi. 25.02. Hesselb. 18:30 Eucharistiefeier
Do. 26.02. Gsb 18:00 Kreuzwegandacht
Do. 26.02. Gsb 18:30 Eucharistiefeier
Sa. 28.02. Ha 10:00 3. Weggottesdienst für die 

Erstkommunionkinder
Sa. 28.02. Ha 18:00 Kreuzwegandacht
So. 01.03. Ha 09:00 Eucharistiefeier
So. 01.03. Gsb 10:30 Wort-Gottes-Feier
Di. 03.03. Ha 08:30 Eucharistiefeier mit Laudes
Di. 03.03. Hesselb. 18:00 Kreuzwegandacht
Mi. 04.03. Ha 18:30 Eucharistiefeier anschl. 

Gebet um geistliche Berufe
Do. 05.03. Gsb 18:30 Eucharistiefeier anschl. 

Gebet um geistliche Berufe
Sa. 07.03. Ha 18:00 Kreuzwegandacht
So. 08.03. Ha 09:00 Eucharistiefeier
So. 08.03. Gsb 10:00 Spielstraße in der Schule
So. 08.03. Gsb 10:30 Abenteuerland - Eucharis-

tiefeier
Di. 10.03. Ha 08:30 Eucharistiefeier mit Laudes
Di. 10.03. Hesselb. 18:00 Kreuzwegandacht
Do. 12.03. Gsb 18:00 Kreuzwegandacht
Do. 12.03. Gsb 18:30 Eucharistiefeier
Fr. 13.03. Ha 16:30 Junggebliebenengottesdienst
Sa. 14.03. Ha 18:00 Kreuzwegandacht
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PWB-Gruppe Hannberg-Weisendorf
Unsere PWB-Fahrt führt uns dieses Jahr nach Waldsassen.
Sie findet am Mittwoch, 06.05.2026 statt;
Abfahrt ist um 08.00 Uhr an der Pfarrkirche in Hannberg.
Es sind nicht nur PWB-Mitglieder willkommen - 
jeder kann teilnehmen.
Die Anmeldung ist möglich bei:
Rosi Balsam 09135 3784 oder rosi.balsam@gmx.de
oder Heinrich Schmidt 09135 8311 oder 
hein.schmidt@t-online.de

Veranstaltungen der Junggebliebenen
Eucharistiefeier für Junggebliebene am Freitag, 13.2. um 
14:30 in der Pfarrkirche, anschl. Faschingsfeierfeier im And-
reassaal. Alle sind herzlich eingeladen.

Eucharistiefeier für Junggebliebene am Freitag, 13.3. um 
16:30 in der Pfarrkirche, zuvor ab 14:30 Kaffee und Kuchen 
im Andreassaal. Alle sind herzlich eingeladen.

Pfarrgemeinderatswahl 1. März 2026
Unsere Pfarrei Hannberg ist lebendig und bietet eine breite 
Vielfalt an Angeboten für viele Menschen an. Um diese Viel-
falt auch in Zukunft zu erhalten, ist eine lebendige Laien-
vertretung im Pfarrgemeinderat von großer Bedeutung. 
Erzbischof Herwig Gössl betont, dass die Bedeutung von 
Pfarrgemeinderäten in Zukunft noch steigen wird, da ohne 
ehrenamtliches Engagement vieles in Zukunft nicht mehr 
möglich sein wird. Die lebendige Gemeinde findet vor Ort in 
der Pfarrei statt!

Daher unsere Bitte: Gehen Sie am 1. März zu Wahl!
Kontaktmöglichkeiten:

Per E-Mail: Wahlausschuss@KlingaPlus.de
Im Internet: www.pfarrei-hannberg.de/aktuelles/Pfarrge-
meinderatswahl-2026

Wahlmöglichkeiten:
Per Briefwahl: Wahlunterlagen im Pfarrbüro anfordern.
Formulare können auch im Internet heruntergeladen werden.

Im Wahllokal: Öffnungszeiten (Änderungen vorbehalten):
- Sonntag, 1. März 2026 – Hannberg Andreassaal 
8.00 – 10:30
- Sonntag, 1. März 2026 – Großenseebach St. Gabriel 
11:00 – 13:30
- Sonntag, 1. März 2026 – Hannberg Andreassaal 
14:00 – 15:00

Ökumenisches Bibelgespräch
Donnerstag 5. März 2026 um 19:30 Uhr in Hannberg.
Donnerstag 9. April 2026 um 19:30 Uhr in Großenseebach.

Kreuzwegandachten in der Fastenzeit
Jeden Samstag um 18:00 Uhr in Hannberg.
Jeden Dienstag um 18:00 Uhr in Hesselberg.
Jeden Donnerstag um 18:00 Uhr in Großenseebach.

Aktuelle Informationen
Aktuelle Informationen finden Sie immer unter

www.pfarrei-hannberg.de

Jugend-Gottesdienst mit Live-Musik
Am Freitag, den 13. Februar um 18 Uhr – dem sprichwört-
lichen „Tag des Aberglaubens“ – lädt die Pfarrei herzlich zu 
einem Jugendgottesdienst unter dem Motto „Aberglaube, 
aber Glaube“ ein.

Der Gottesdienst wurde vollständig von Jugendlichen für 
Jugendliche konzipiert und gestaltet. 

Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt der Jugend-Musik-
band, die live Songs von Oasis, Birdy, John Lennon und wei-
teren Musikern in der Pfarrkirche in Hannberg präsentieren 
wird.

Im Anschluss an den Gottesdienst werden warme Speisen 
und Getränke angeboten. Diese werden von einer Projekt-
gruppe der Realschule Herzogenaurach vorbereitet und ver-
kauft. Der gesamte Erlös kommt der Grundschule unserer 
Partnerpfarrei Busagula in Uganda zugute.

Du hast Lust, beim nächsten Jugendgottesdienst mit Live-
Musik im Juni mitzuwirken oder selbst Musik zu machen?

Dann melde dich gerne unter:

info@wehrkirche-hannberg.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Kairlindach

Gottesdienste und Termine	
Gottesdienste im Seebachgrund
Sonntag, 15.2.2026
9.30 Uhr Gottesdienst Kairlindach, St. Kilian
11.00 Uh Gottesdienst mit AM in Rezelsdorf,

St. Katharina
17.00 Uhr Gottesdienst in Weisendorf, Evangelische Kirche
Sonntag, 22.2.2026
9.30 Uhr Gottesdienst in Weisendorf, Evangelische Kirche
11.00 Uhr Gottesdienst in Großenseebach, VvBH
17.00 Uhr Gottesdienst mit AM in Kairlindach, St. Kilian
Sonntag, 1.3.2026
9.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach, St. Kilian
11.00 Uhr Gottesdienst in Rezelsdorf, St. Katharina
17.00 Uhr Gottesdienst in Weisendorf, Evangelische Kirche
Sonntag, 8.3.2026
9.30 Uhr Gottesdienst in Weisendorf, Evangelische Kirche
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11.00 Uhr Gottesdienst in Großenseebach, VvBH
17.00 Uhr Gottesdienst in Kairlindach, St. Kilian
Sonntag, 15.3.2026
9.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach, St. Kilian
11.00 Uhr Gottesdienst in Rezelsdorf, St. Katharina
17.00 Uhr Gottesdienst in Weisendorf, Evangelische Kirche

Veranstaltungen und Termine
Freitag, 13.2.2026
9.00 Uhr Krabbelgruppe „Seebachmäuse“ für Eltern mit 

Kindern bis zu 3 Jahren im Veit-vom-Berg-Haus, 
Großenseebach

18.30 Uhr Jugendgruppe „YourGroup“ im Veit-vom-Berg-
Haus, Großenseebach

19.30 Uhr Probe, Posaunenchor in der Pfarrscheune,
Kairlindach

Mittwoch, 18.2.2026
9.00 – 
15.00 Uhr

Kinderbibeltag im VvBH Großenseebach Kontakt: 
Elisabeth.Reuther@elkb.de

Donnerstag, 19.2.2026
20.00 Uhr Probe, Kirchenchor in der Pfarrscheune,

Kairlindach
Freitag, 20.2.2026
9.00 Uhr Krabbelgruppe „Seebachmäuse“ für Eltern mit 

Kinder bis 3 Jahre im VvBH, Großenseebach
19.30 Uhr Probe, Posaunenchor in der Pfarrscheune,

Kairlindach
Donnerstag, 26.2.2026
20.00 Uhr Probe, Kirchenchor in der Pfarrscheune,

Kairlindach
Freitag, 27.2.2026
9.00 Uhr Krabbelgruppe „Seebachmäuse“ für Eltern mit 

Kinder bis 3 Jahre im VvBH, Großenseebach
19.30 Uhr Probe des Posaunenchors in der Pfarrscheune, 

Kairlindach
Sonntag, 1.3.2026
15.00 Uhr Café Naschkatze „Frühlingserwarten“ im 

VvBH, Großenseebach Kontakt: Ulrike Fechter 
09135/2962

Montag, 2.3.2026
15.00 Uhr Seniorenkreis im VvBH, Großenseebach

Kontakt: Pfr. Dr. F. Fechter 09135/2962
Donnerstag, 5.3.2026
20.00 Uhr Probe, Kirchenchor in der Pfarrscheune,

Kairlindach
Freitag, 6.3.2026
9.00 Uhr Krabbelgruppe „Seebachmäuse“ für Eltern mit 

Kinder bis 3 Jahre im VvBH, Großenseebach
19.30 Uhr Probe des Posaunenchors in der Pfarrscheune, 

Kairlindach

Donnerstag, 12.3.2026
20.00 Uhr Probe, Kirchenchor in der Pfarrscheune,

Kairlindach
Freitag, 13.3.2026
9.00 Uhr Krabbelgruppe „Seebachmäuse“ für Eltern mit 

Kinder bis 3 Jahre im VvBH, Großenseebach
18.30 Uhr Jugendgruppe „YourGroup“ im Veit-vom-Berg-

Haus, Großenseebach
19.30 Uhr Probe des Posaunenchors in der Pfarrscheune, 

Kairlindach

Kreuz & Quer Ev. Gemeinde 
Weisendorf

Gottesdienste und Termine	
Sonntag, 15. Februar
11:00 Brunch einfach anders
Sonntag, 22. Februar
11:00 Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 01. März.
11:00 Gottesdienst
Sonntag, 08. März
11:00 Gottesdienst

Kleingruppenabend
Die Bibel verstehen lernen – 
Orientierung für den Alltag gewinnen.
Jeden Dienstag von 19:00 bis 20:30
Wir unterstützen GAIN – Gemeinsam können wir Not 
lindern und Hoffnung schenken!
GAIN (Global Aid Network) ist eine internationale Hilfsorgani-
sation, die humanitäre HIlfe in Katastrophen-und Krisenge-
bieten leistet. (www.gain-germany.org)
Unsere Gemeinde ist eine offizielle Annahmestelle für Hilfs-
güter: Gut erhaltende Kleidung, Schuhe und Decken können 
bei uns abgegeben werden. GAIN prüft, sortiert und leitet die 
Spenden gezielt dorhthin weiter, wo sie dringend gebraucht 
werden. Abgabe in Kartons bei Kreuz+Quer, Schlossgarten-
straße 2, 91085 Weisendorf, Tel: 09135-725360, jeden ersten 
Sonntag im Monat von 12:30 bis 13:30 oder nach Absprache.
Kontakt:
Pastor Thomas Alexi
Schlossgartenstraße 2
91085 Weisendorf
09135-725322
www.kreuz-quer.com

Anmeldung: www.erlangen-hoechstadt.de/energieberatung und Landratsamt Erlangen-Höchstadt  |  Luisa Pscherer  |  Telefon: 09131 803-1274  |  klimaschutz@erlangen-hoechstadt.de

Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und vom VerbraucherService Bayern (VSB) koordiniert.

Jetzt
attraktive
Fördermittel
sichern!

Energieberatung für Haushalte aus Großenseebach
Beratung zu Wärmedämmung, Heizungsanlagen, erneuerbare Energien, Fördermittel u. v. m.

• Telefonische Beratung (kostenlos)
• Beratung in Stützpunkten in der Umgebung einmal pro Monat (kostenlos)
• Vor-Ort-Beratung am Wohnhaus (40–80 €)
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Großenseebach

Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 15. Januar 2026

Vormals nicht-öffentliche 
Beschlüsse
Keine Bekanntgaben

Beschlüsse
Obdachlosenbetreuung 
durch den AWO-Kreisverband
Die Gemeinde Großenseebach prüft, 
ab dem Jahr 2026 die gesetzliche 
Pflichtaufgabe zur Unterbringung 
obdachloser Menschen an den AWO-
Kreisverband Erlangen-Höchstadt e. V. 
zu übertragen. Betroffen wären Perso-
nen, die zuletzt ihren Hauptwohnsitz in 
Großenseebach hatten.

Die Gemeinde überlegt, diese Auf-
gabe vertraglich an die AWO delegie-
ren. Sämtliche damit verbundenen 
Verpflichtungen der ordnungs- und 
sicherheitsrelevanten Unterbrin-
gung gingen an den AWO-Kreisverband 
Erlangen.

Damit entfiele für Großenseebach die 
Notwendigkeit, selbst Wohnungen, 
Container oder andere Unterkünfte 
(Hotelzimmer etc.) bereitzustellen und 
zu verwalten. Auch der damit verbun-
dene Verwaltungs- und Personalauf-
wand würde künftig wegfallen.

Ein besonderer Vorteil des Konzepts 
liegt darin, dass die AWO nicht nur 
die Unterbringung übernimmt, son-
dern die betroffenen Menschen (mit 
Unterstützung des Bezirks Mittelfran-
ken) auch fachlich betreut. Ziel ist es, 
durch soziale, berufliche und gesell-
schaftliche Unterstützung die Obdach-
losigkeit dauerhaft zu überwinden. 
Diese Kombination aus Unterbringung 
und Betreuung stellt einen deutlichen 
Mehrwert gegenüber der bisherigen 
Praxis dar.

Der AWO-Kreisverband hält für die 
Umsetzung des Konzeptes eine Anzahl 
von Wohnräumen an Standorten im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt vor, 
die auch eine Differenzierung von 
Betreuungsplätzen je nach Betreu-
ungsumfang und vorausgegangenen 
Lebensumständen (z.B. Personen mit 
massiven Suchtproblemen, Personen 
mit sexualisierten Gewalterfahrungen, 
Mütter mit Kindern, demotivierte und 
hilfsangebotsverweigernde Menschen 
etc.) zulässt.

Die Bedarfsermittlung, basierend auf 
einer Befragung der Landkreis-Gemein-

den zwischen Juli und Oktober 2025, 
deckt sich mit den Zahlen der Obdach-
losen in Bayern und dem Bundesge-
biet. Demnach entfallen auf 10.000 Ein-
wohner 3,25 betroffene Personen.

Natürlich tritt nicht in jeder Gemeinde 
zur gleichen Zeit der errechnete Bedarf 
ein. Es wird Zeiten geben, in denen 
die jeweiligen Gemeinden einen höhe-
ren Bedarf haben - und umgekehrt 
wird es Zeiten geben, in denen der 
Bedarf niedriger ist. Diesen unvor-
hersehbaren Schwankungen wird 
der AWO-Kreisverband zusammen mit 
den beteiligten Gemeinden mit einem 
Solidaritätsprinzip begegnen. Danach 
orientieren sich die Kosten für die 
teilnehmenden Gemeinde am durch-
schnittlichen Bedarf.

Für Großenseebach ergibt sich rechne-
risch ein Bedarf von 0,72 Plätzen. Dar-
aus ergäbe sich für 2026 eine jährliche 
Pauschale von rund 9.000 Euro. Bei 
tatsächlicher Belegung reduzieren sich 
die Kosten durch Wohngeldzahlungen 
weiter. Der Vertrag soll aus Gründen 
der Planungssicherheit für die AWO 
eine Laufzeit von zehn Jahren haben; 
der Preis wird jährlich an die Inflation 
angepasst.

Ausführliche Diskussion

Im Gremium wurde das Modell aus-
führlich diskutiert. Dabei wurden 
sowohl die Kosten als auch das Soli-
daritätsprinzip und der soziale Nutzen 
sowie andere Aspekte angesprochen.

Unter anderem wiesen Teile des Gre-
miums in der Diskussion auf die nicht 
unerheblichen jährlichen Kosten „nur 
auf Verdacht“ hin. Schließlich würde 
man im schlechtesten Fall (für die 
Gemeinde) Geld bezahlen, ohne jemals 
etwas als „Gegenleistung“ zu erhalten. 
Weiterhin seien nach Ansicht einiger 
Räte die über die Unterbringung hin-
ausgehenden Leistungen (Beratung/
Unterstützung etc.) Sache des Kreises 
bzw. des Bezirkes.

Andere Räte hielten entgegen, dass 
dieses Szenario (Zahlung ohne die 
Garantie einer Gegenleistung) auch bei 
den meisten Versicherungen zu beob-
achten sei und man ja im Rahmen des 
Solidaritätsprinzips seinen Beitrag für 
den Landkreis leisten würde.

Auf Anfrage von Gemeinderäten, ob 
nicht die beiden gemeindlichen Woh-

nungen im Nebengebäude der Kita 
für Obdachlose vorgehalten werden 
könnten, wies Bürgermeister Jürgen 
Jäkel darauf hin, dass beide Wohnun-
gen aktuell an Bürger vermietet seien. 
Auf einen weiteren Vorschlag aus 
dem Gremium, alternativ den Raum 
über der Aussegnungshalle für diesen 
Zweck vorzuhalten, antwortete der 
Bürgermeister, dass es sich hierbei 
um einen nicht ausgebauten Dachbo-
den handele. Da die Gemeinde aktuell 
keine Wohnungen für Wohnungslose 
vorhalte und auch sonst keine kurz-
fristig nutzbaren anderen Räumlichkei-
ten zur Verfügung stehen, müsse die 
Gemeinde im Falle des Falles obdach-
lose Menschen im Hotel unterbringen 
und dann die Kosten dafür tragen. 
Wie häufig das der Fall sein könnte, sei 
nicht vorhersagbar und damit unmög-
lich einzuschätzen. Nach ausführlich 
Diskussion erging folgender

Beschluss 
(7 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen):

Der Gemeinderat beschließt, die 
Pflichtaufgabe der Gemeinde Großen-
seebach der sicherheits- und ord-
nungspolitischen Versorgung von 
obdachlosen Menschen an den AWO 
Kreisverband Erlangen-Höchstadt e.V. 
zu delegieren. Bürgermeister und Ver-
waltung werden beauftragt, nach Maß-
gabe der im Sachvortrag genannten 
Fakten einen Vertrag mit dem AWO 
Kreisverband Erlangen-Höchstadt e.V. 
zu schließen.
Genehmigung der Zuwendungsliste 
für das Jahr 2025
Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen an die Gemeinde dürfen 
nur nach Zustimmung des Gemeinde-
rats angenommen werden. Diese Rege-
lung dient der Transparenz und ist lan-
desweit vorgegeben.
Da es sich im Jahr 2025 um mehrere 
kleinere Einzelspenden gehandelt hat, 
wurden diese gesammelt dem Gemein-
derat zur Entscheidung vorgelegt. Der 
Gemeinderat hat über die Annahme 
dieser Zuwendungen beraten und ent-
schieden.

Nach einer Empfehlung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern 
ist zudem einmal jährlich eine Übersicht 
aller im Vorjahr eingegangenen Spen-
den zu erstellen und der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 
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Aus der Gemeinde

Die im Jahr 2025 eingegangenen 
Zuwendungen lag den Gemeinderäten 
in einer Spendenliste vor.

Beschluss (einstimmig):

Der Gemeinderat beschließt, die vor-
liegende Zuwendungsliste für das Jahr 
2025 zu genehmigen. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die Zuwendungsliste 
der Rechtsaufsichtsbehörde/ Kommu-
nalaufsicht vorzulegen.

Verschiedenes
Der Erste Bürgermeister informierte, 
dass:
... das Landratsamt mitteilte, dass die 
Kommune im Jahr 2026 Schlüsselzu-
weisungen in Höhe von 488.672 Euro 
erhalten werde. Das sind ca. 1.400 Euro 
weniger als 2025 (490.028 Euro) und 
sogar ca. 75.000 Euro weniger als noch 
in 2024 (564.016 Euro).

... es dramatische Steigerungen im Bau-
leistungspreisindex gebe. 

Einen entsprechenden Presseartikel 
könne er bei Interesse auch gern wei-
terleiten.

... die Verwaltung eine Kostenübersicht 
in Sachen Hundesteuer und Ausga-
ben für Hundekotbeutel etc. erarbei-
tet habe. Demzufolge entsteht für die 
Entsorgung der Hundekotbeutel ein 
Aufwand von ca. 75 Mannstunden pro 
Jahr, die als Beispiel im Jahr 2024 mit 
ca. 2.850 Euro Personalausgaben zu 
Buche schlugen. Da kämen die Ausga-
ben für ca. 52.500 Hundekotbeutel im 
Jahr sowie Kosten für Verwaltungsmit-
arbeiter, Gebührenbescheide, Postge-
bühren, Mahnwesen etc. Dem gegen-
über stünden 8.084 Euro Einnahmen 
aus der Hundesteuer, so dass man in 
diesem Bereich einigermaßen kosten-
deckend arbeite.

... er erneut bei der Telekom nach der 
zweiten Stufe des Glasfaserausbaus 
nachgefragt habe. Laut Aussage des 
Konzerns werde es auf absehbare Zeit 

keinen eigenwirtschaftlichen (Rest)aus-
bau des Dorfes geben, weil dieser für 
das Unternehmen nicht wirtschaftlich 
wäre. Bei einem Eintritt in ein Förder-
programm gäbe Glasfaser Plus/Tele-
kom gern ein Angebot ab. Eine schriftli-
che Begründung der Entscheidung soll 
schriftlich noch erfolgen.

Nächste Sitzungstermine
Die nächsten Sitzungen des Gemein-
derates finden am 12. Februar 2026 
und voraussichtlich am 12. März 2026 
jeweils um 18 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses Großenseebach statt.

Die Bekanntmachung der Sitzungen 
inklusive der vollständigen Tagesord-
nungen finden Sie als Aushänge in den 
Amtstafeln und auch immer (ab etwa 
eine Woche vor dem Sitzungstermin) 
unter www.grossenseebach.de/bis im 
Sitzungskalender unseres Bürger-Infor-
mations-Systems (BIS).

Wintereinsatz in Großenseebach – Dank an alle, die unser Großenseebach am Laufen hielten
Der viele Schnee stellte uns alle vor 
eine echte Herausforderung. Kaum 
jemand erinnerte sich noch daran, 
wann wir zuletzt in so kurzer Zeit so 
große Schneemengen erlebt hatten. 
Auch unsere Feuerwehr und unser 
Bauhof stemmten in dieser Zeit eine 
enorme Aufgabe.

Unsere Feuerwehrkameradinnen und 
Kameraden rückten zu mehreren Alar-
mierungen und Einsätzen aus und 
leisteten – wie so oft – hervorragende 
Arbeit für die Allgemeinheit.

Unsere beiden gemeindlichen Fahr-
zeuge (ein Traktor mit Schneeschild 
und ein Kleintraktor mit Schneeschild 
für Gehwege) waren im Dauereinsatz 
und räumten viele Kilometer unse-
rer Gemeindewege frei. Trotz aller 
Anstrengungen blieb klar: Nebenstra-
ßen ließen sich teilweise nur schwer 
befahren. Dass das zu Unverständnis 
führte, konnte ich gut nachvollziehen.

Um handlungsfähig zu bleiben, setzten 
wir klare Prioritäten: Kita und Schule 
mit Mehrzweckhalle standen an erster 
Stelle, ebenso Bereiche mit bruchgefähr-
deten Bäumen. Gleichzeitig kümmerten 
wir uns um wichtige Aufgaben wie die 
Kontrolle der Schneelast auf Dächern 
oder die Vorbereitung des Friedhofs für 
eine Beerdigung. Alles geschah parallel 
und unter hohem Druck.

Wir schöpften alle verfügbaren Mittel 
und (Über-)Stunden vollständig aus. 
Unsere beiden Gemeindemitarbeiter 
(der dritte befand sich auf Kur) arbei-
teten unter extrem schwierigen Bedin-
gungen, oft ohne Pause. 

Jürgen Jäkel bedankt sich für das große Engagement der Feuerwehr 
und der Gemeindemitarbeiter.
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Sie waren teilweise ab 05:30 Uhr unter-
wegs. Dafür war ich ihnen sehr dank-
bar. Sie zeigten Geduld, Einsatz und 
Durchhaltevermögen bis an die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit und kör-
perlichen Belastbarkeit – und gaben 
alles, was möglich war.

Ich war sehr dankbar, und wir konnten 
uns glücklich schätzen, solche Feuer-
wehrkameradinnen und Kameraden 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Gemeinde zu haben, die sich 
weit über ihr normales Maß für ihren 
Ort engagierten.

Oft brauchte es nicht viel: Ein kur-
zer Gruß, ein Daumen hoch oder ein 
Lächeln für unsere Bauhofmitarbeiter 
wirkte – und zeigte ihnen, dass wir ihre 
Arbeit wahrnahmen.

Sollten wir noch einmal in eine sol-
che Extremwettersituation mit so viel 

Schnee geraten, werde ich wieder um 
Verständnis und gegenseitige Unter-
stützung bitten, wo immer das möglich 
ist. Ich bin sicher, dass auch dann wie-
der einige Gemeindemitglieder ganz 
pragmatisch mit anpacken und unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützen werden.

Nochmal herzlichen Dank an alle!

Rund 40 Besucherinnen und Besucher füllten den Saal im Rathaus Großenseebach 
beim Informationsabend des Hospizvereins Erlangen e. V.

Jürgen Jäkel (r.), Wolfgang Meier (2.v.r.) und Herbert Müller (l.) gratulieren Karola Hof-
mann am 14.01.2026 zu ihrem Jubiläum.

Infoabend zur Vorsorge 
war gut besucht
Was passiert eigentlich, wenn man 
selbst keine Entscheidungen mehr 
treffen kann?
Großes Interesse zeigte sich am Mitt-
wochabend, 21.01.2026, beim Informa-
tionsabend des Hospizvereins Erlangen 
e. V. im Rathaus Großenseebach. Rund 
40 Besucherinnen und Besucher füll-
ten den Saal bis auf den letzten Platz 
und informierten sich von 18.00 Uhr 
bis etwa 19.45 Uhr über wichtige Fra-
gen der persönlichen Vorsorge.
Als Referentin begrüßte die Gemeinde 
Irene Faltermeier, Koordinatorin des 
Hospizvereins Erlangen e. V. und aus-
gebildete Palliative-Care-Fachkraft. In 
ihrem Vortrag erläuterte sie verständ-
lich und praxisnah die wesentlichen 
Inhalte und Unterschiede von Patien-
tenverfügung, Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung.
Frau Faltermeier zeigte auf, welche 
Bedeutung diese Dokumente haben, 
wenn man selbst nicht mehr in der 
Lage ist, Entscheidungen zu treffen, 
und worauf bei der Erstellung beson-
ders zu achten ist. Dabei ging sie aus-
führlich auf die zahlreichen Fragen 
aus dem Publikum ein und nahm sich 
auch Zeit für individuelle Nachfragen.
Der gelungene Abend machte deutlich: 
Vorsorge ist kein leichtes Thema – aber 
ein sehr wichtiges.
Links zum Download der Musterfor-
mulare finden Sie im Artikel auf der 
Webseite der Gemeinde Großensee-
bach. unter www.grossenseebach.de/
aktuelles.

25 Jahre im Dienst der 
Gemeinde Großenseebach
Am 1. Januar 2001 trat Frau Hofmann 
als Reinigungskraft in die Dienste der 
Gemeinde Großenseebach ein.

Die Gemeinde Großenseebach dankt 
Karola Hofmann herzlich für ihre 
25-jährige Treue und ihr verlässliches 
Engagement. Am 14. Januar 2026 über-
reichten der Erste Bürgermeister Jür-
gen Jäkel und der Leiter des Personal-
amtes Wolfgang Meier persönlich die 
Ehrenurkunde zum Jubiläum und gra-
tulierten zu diesem besonderen Mei-
lenstein. 

Dass Frau Hofmann dem Gemeinde-
dienst so lange treu geblieben ist, zeigt, 
wie wohl sie sich hier fühlt, freuten sich 
alle Gratulanten.

Jürgen Jäkel betonte mit einem Augen-
zwinkern: „Wir hoffen sehr, dass Frau 
Hofmann der Gemeinde noch lange 
erhalten bleibt – vielleicht sogar für die 
nächsten 25 Jahre“.
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Jubiläen

Wir gratulieren:
Am 18. Februar 2026

Dr. Eugen Muth in Großenseebach
zum 85. Geburtstag
Am 22. Februar 2026

Marianne Mirschberger in Großen-
seebach

zum 80. Geburtstag
Am 22. Februar 2026

Elise Ziegler in Großenseebach
zum 95. Geburtstag

Am 04. März 2026
Erika Strigl in Großenseebach

zum 90. Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren 
recht herzlich und wünschen 

für die Zukunft viel Gesundheit 
und Glück!
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Café Naschkatze in Großenseebach 
öffnet wieder!

Treffen Sie nette Zeitgenossen!
•	 Jeglichen Alters, Geschlechts und 

Glaubens!
•	 Unabhängig von Herkunft, Haut-

farbe und Einkommen!
•	 Genießen Sie selbst gebackene Ku-

chen, frisch gebrühten Kaffee, Ka-
kao oder aromatischen Tee, kalte 
Getränke!

Wo?
Café Naschkatze
im Veit-vom-Berg-Haus 
in Großenseebach
Wann?
Sonntag nachmittags, 15 Uhr, 
einmal im Monat
Termine bis zur Sommerpause:
„Frühlingserwarten“ am 01.03.2026
„Ostercafé“ am 29.03.2026
„Tulpentraum“ am 26.04.2026
„Wonnemonat“ am 17.05.2026
„Vive la France!“ am 21.06.2026
„Sommerfreude“ am 19.07.2026

Alle Einnahmen dienen dem Erhalt des 
Veit-vom-Berg-Hauses.

Ich freue mich auf Sie!
Ulrike Fechter (Tel. 09135/2962)
Kuchenspenden werden dankend 
angenommen.

Aus der Kita

Neues Jahr, neue Erlebnisse – der Januar bei den Seebachwichteln
Der Januar startete bei den Seebach-
wichteln abwechslungsreich und vol-
ler spannender Erlebnisse. Nach der 
besinnlichen Weihnachtszeit tauch-
ten wir gemeinsam in das neue Jahr 
ein und füllten unsere Tage mit vielen 
besonderen Aktionen, Gesprächen und 
Entdeckungen.

Gleich zu Beginn des Monats fanden 
unsere Aktionstage statt. 

Eine ganze Woche lang konnten die 
Kinder nach dem Frühstück in selbst 
gewählte Aktionsgruppen wechseln. 
Ob Musik, Kunst, Märchen, Backen und 
Kochen, Blaulicht, Turnen oder vieles 
mehr – für jedes Kind war etwas dabei. 
Mit großer Freude und Neugier nah-
men die Kinder an den verschiedenen 
Angeboten teil und konnten sich ganz 
nach ihren Vorlieben entfalten.

Ein besonderer Moment war der 
Besuch der Kirche anlässlich des Festes 
der Heiligen Drei Könige. Die Seebach-
wichtel machten sich gemeinsam auf 
den Weg und suchten in der Krippe 
nach den Königen. Neugierig durften 
die Kinder sogar am Weihrauch riechen 
– ein sinnliches Erlebnis, das für viele 
Gespräche sorgte.
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� Fotos (4): Kita Seebachwichtel

Unsere Vorschulkinder beschäftigten 
sich intensiv mit dem Thema Kranken-
haus. Im Erlanger „Waldkrankenhaus“ 
wurden anhand eines Teddybären 
kindgerecht erste Hilfe Maßnahmen 
erklärt. Außerdem erhielten die Kin-
der eine kleine Führung durch die Kli-
nik und konnten so spielerisch Berüh-
rungsängste abbauen und neues 
Wissen sammeln.

Natürlich blickten wir auch gemeinsam 
auf den Jahreswechsel zurück. Mit bun-
ten Bildern und Gesprächen feierten 
wir das Neue Jahr im Kindergarten. In 
einer Erzählrunde berichteten die Kin-
der von ihren Weihnachtsfeiertagen, 
erzählten von Geschenken, Familienfei-
ern und leckerem Essen – ein schöner 
Austausch, der viel Raum für Erinne-
rungen ließ.

Der Winter zeigte sich ebenfalls von 
seiner spannenden Seite. Die Krippe 
holte den Schnee kurzerhand nach 
drinnen: Es wurden Schneemänner 
gebaut, Schnee gefärbt und beobach-
tet, wie er langsam schmilzt. Bei winter-
lichen Spaziergängen konnten die Kin-
der die kalte Jahreszeit mit allen Sinnen 
erleben.

Schon jetzt warfen wir außerdem einen 
fröhlichen Blick Richtung Fasching. Mit 
viel Kreativität gestalteten wir Dekora-
tionen, sammelten Kostümideen und 
begannen gemeinsam mit der Planung 
des Buffets. 

Die Vorfreude auf die närrische Zeit ist 
bei allen deutlich zu spüren.

So starteten wir gemeinsam lebendig, 
neugierig und voller Tatendrang ins 
neue Jahr. Wir freuen uns auf all die 
kommenden Erlebnisse, die 2026 für 
uns bereithält.

Abschließend möchten wir noch 
erwähnen, dass am 26. und 27.01.2026 
aufgrund der außergewöhnlichen 
Schneemengen in Großenseebach 
(über 30 cm Neuschnee) die Kita 
geschlossen bleiben musste und ledig-
lich eine Notbetreuung stattfinden 
konnte.
Eure Seebachwichtel
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Aus der Bücherei

Bücherei - Infos

Blind Date with a Book
in der Gemeindebücherei 
Großenseebach

Bereit für ein echtes literarisches Aben-
teuer? Vergesst Cover und Titel – es 
geht nur um die Story!
Verpackt und geheimnisvoll – nur 
mit dem ersten Satz des Buches und 
ein paar Hinweisen versehen, stehen 
unsere BlindDate Bücher ab 14. Feb-
ruar in der Gemeindebücherei für euch 
bereit.
Es ist ganz einfach. 1. Aussuchen 2. 
Ausleihen 3. (zu Hause!) Auspacken.
Neugierig? Probiert es mal aus.

Unter allen Teilnehmenden, die eine 
Bewertung zu Ihrem BlindDate abge-
ben, verlosen wir fünf aktuelle Bücher, 
die von der Buchhandlung Bücher, 
Medien und mehr aus Herzogenaurach 
gesponsert werden.

Lesestart 123
Plakat hierzu siehe oben rechts 

Online-
Medienkatalog
Suchen, stöbern, ver-
längern, vorbestellen 
im WebOPAC Online-

Medienkatalog der Bücherei.

Öffnungszeiten
Dienstag: 16.00 – 19.00 Uhr
Donners-
tag:

15.00 – 17.00 Uhr

Samstag: 10.00 – 12.00 Uhr

Anschrift
Gemeindebücherei
Neue Straße 40
91091 Großenseebach
Tel.: 09135 / 21 04 12
E-Mail:
gemeindebuecherei@t-online.de
Mehr Infos unter:
www.grossenseebach.de

Zum WebO-
PAC-Katalog
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Aus der Schule

Informationen zur Offenen Ganztagsschule (OGTS)
Die Offene Ganztagsschule Großensee-
bach (OGTS) ist ein freiwilliges schuli-
sches Betreuungsangebot für Kinder 
der 1. bis 4. Jahrgangsstufe an öffent-
lichen Grundschulen. Sie schließt naht-
los an den regulären Unterricht an 
und findet direkt im Anschluss an den 
Vormittagsunterricht statt.

Für wen ist die OGTS gedacht?
•	 Für Schülerinnen und Schüler der 

Grundschule (1. – 4. Klasse)
•	 Das Angebot ist freiwillig, wird 

aber bei Anmeldung verbindlich 
für ein Schuljahr

Wann findet die OGTS statt?
•	 Im Übergangsjahr (2025/26) an 

mindestens vier Wochentagen
•	 Ab dem Schuljahr 2026/27 an fünf 

Wochentagen
•	 Es gibt zwei Betreuungsformen:

•	 Kurzgruppe: 
Betreuung bis 14:00 Uhr

•	 Langgruppe: 
Betreuung bis 16:00 Uhr

Betreuungsangebote
Während der Betreuungszeit bietet die 
OGTS:
•	 verlässliche Hausaufgabenbe-

treuung
•	 Mittagsverpflegung 

(verpflichtend)
•	 Freizeitangebote 

(z. B. Spiel, Sport, Kreatives)
•	 ggf. zusätzliche Lern- und 

Förderangebote

Anmeldung und 
Teilnahmepflicht
•	 Die Anmeldung erfolgt verbind-

lich für ein Schuljahr
•	 Angemeldete Kinder sind zur re-

gelmäßigen Teilnahme im ge-
buchten Umfang verpflichtet 
(gesetzliche Grundlage: BayEUG 
Art. 6 Abs. 4)

•	 Eine Abmeldung während des 
Schuljahres ist in der Regel nicht 
möglich. Sie kann nur in begrün-
deten Ausnahmefällen gestattet 
werden, wenn wichtige persönliche 
Gründe vorliegen (z. B. pädagogi-
sche, familiäre oder gesundheitli-
che), die bei der Anmeldung noch 
nicht absehbar waren. Die Ent-
scheidung trifft die Schulleitung.

•	 Nichtteilnahme wird wie Fehlen im 
regulären Unterricht behandelt

Buchungszeiten und 
Förderung
•	 Für eine staatliche Förderung ist eine 

Mindestbuchung von zwei Nach-
mittagen pro Woche erforderlich

•	 Beispiel:
•	 Mindestens 2 Tage bis 16:00 Uhr 

• Förderung als Langgruppe
•	 Mindestens 2 Tage bis 14:00 Uhr 

• Förderung als Kurzgruppe
•	 Achtung: Im Übergangsjahr gibt 

es keine staatliche Förderung 
für den Freitag (die Gemeinde 
übernimmt jedoch per Gemein-
deratsbeschluss die Kosten)

Kosten
•	 Die Teilnahme an der OGTS ist 

grundsätzlich kostenfrei
•	 Kosten fallen für das Mittages-

sen an
•	 Für besondere Zusatzangebote 

(z.B. Ferienbetreuung, musische 
Angebote, Sportangebote) können 
ggf. ebenfalls Entgelte erhoben 
werden

Organisation und Aufsicht
•	 Die OGTS steht unter Verantwor-

tung und Aufsicht der Schullei-
tung

•	 Die Betreuung erfolgt durch einen 
Kooperationspartner (Gemeinde 
Großenseebach)

•	 Während der Betreuungszeit dür-
fen die Kinder das Schulgelände 
nicht unbeaufsichtigt verlassen

Mittagessen
•	 Eine tägliche Mittagsverpflegung 

ist Bestandteil der OGTS
•	 Bei ausbleibender Zahlung kann 

ein Ausschluss vom Mittagessen 
erfolgen

Wichtige Hinweise
•	 Die Durchführung ist nur möglich, 

wenn die erforderliche Mindest-
teilnehmerzahl (Kurzgruppe: 12, 
Langgruppe: 14 Zählschüler) er-
reicht wird

Anmeldung: www.erlangen-hoechstadt.de/energieberatung und Landratsamt Erlangen-Höchstadt  |  Luisa Pscherer  |  Telefon: 09131 803-1274  |  klimaschutz@erlangen-hoechstadt.de

Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und vom VerbraucherService Bayern (VSB) koordiniert.

Jetzt
attraktive
Fördermittel
sichern!

Energieberatung für Haushalte der VG Heßdorf
Beratung zu Wärmedämmung, Heizungsanlagen, erneuerbare Energien, Fördermittel u. v. m.

• Telefonische Beratung (kostenlos)
• Beratung in Stützpunkten in der Umgebung einmal pro Monat (kostenlos)
• Vor-Ort-Beratung am Wohnhaus (40–80 €)
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Für Senioren

Neues Angebot „DigiFIT“ hilft im digitalen Alltag

Keine Angst vor Smartphone, 
Tablet & Co.!
Haben Sie Fragen zu Ihrem Handy, die 
Sie niemandem „zum zehnten Mal“ 
stellen möchten? Möchten Sie lernen, 
wie man sicher WhatsApp-Nachrichten 
verschickt, Fotos an die Enkel sendet 
oder die Fahrpläne der Bahn online 
abruft? Oder haben Sie ein Problem bei 
der Installation einer App? Irgendwie 
funktioniert das Online-Banking nicht? 
Kein Problem, wir helfen Ihnen gern!

Was passiert bei DigiFIT?
In entspannter Atmosphäre nehmen 
wir uns Zeit für Ihre individuellen Anlie-
gen und Sie erhalten praktische Unter-
stützung:
•	 Probleme lösen: Wir schauen uns 

gemeinsam an, warum das Gerät 
gerade nicht so will wie Sie.

•	 Schulung: Wir zeigen Ihnen Schritt 
für Schritt Funktionen, die Ihnen 
den Alltag erleichtern.

•	 Sicherheit: Wir besprechen,  
worauf man im Internet achten 
muss, damit Sie sich sicher fühlen.

Muss ich etwas mitbringen?
Bringen Sie einfach Ihr eigenes Smart-
phone oder Tablet (und falls vorhan-
den, die dazugehörigen Zugangsdaten/
Passwörter) mit.
Wann & Wo?
•	 Ort: Sitzungssaal im Rathaus 

Großenseebach, Am Hirtenberg 1

•	 Termin: Jeden ersten und letzten 
Donnerstag des Monats von 9.30 
bis 11.30 Uhr

•	 Eintritt: Das Angebot ist für  
Seniorinnen und Senioren kostenlos.

Kontakt & Anmeldung:
Kommen Sie einfach vorbei oder  
schreiben Sie uns vorab eine Nachricht, 
falls Sie ein spezielles Thema haben:
E-Mail: digifit.gsb@vg-hessdorf.de
Tel.: 01590 – 26 13 944

Wir freuen uns darauf 
 Sie „digifit“ zu machen!

Ihr DigiFIT-Beauftragter 
Christian Eggers,
die Gemeinde Großenseebach und
der Landkreis Erlangen-Höchstadt

� Foto: Marc Brehme/VG Heßdorf (DigiFit-Marke &-Logo (c) Landratsamt ERH)

Toller Start des Großenseebacher Tanztees in das Jahr 2026
Am Sonntag, 04.01.2026 hat unter der 
Federführung des Arbeitskreises der 
Seniorenbeauftragten zum ersten Mal 
ein Tanztee stattgefunden. Mithilfe der 
Musikanlage der Gemeinde Großen-
seebach und der tatkräftigen Unter-
stützung von Herrn Eberlein konnte im 
Nebensaal des Sportheim ein passen-
des Musik-Ambiente geschaffen wer-
den.

Ca. 30 Tanzbegeisterte trafen sich zu 
einem gemütlichen Nachmittag mit 
Musik, Tanz, Austausch und Speis und 
Trank. Die große Tanzfläche lud förm-
lich zum Ausprobieren und Austoben 
ein. Die tanzbegeisterten Teilnehmer 
kamen voll auf ihre Kosten.

Mit Unterstützung von „professionel-
len“ Tänzern und Tänzerinnen konnten 
so manche TeilnehmerInnen ihre Tanz-
kenntnisse auffrischen bzw. erweitern.

Alle Beteiligten hatten ihren Spaß und 
freuen sich auf ein Wiedersehen.

Die nächsten Tanztees finden statt am

1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai

Ihre Wünsche zu schöner und tanzba-
rer Musik können noch gerne bei der 
Familie Brückner oder den Seniorenbe-
auftragten (seniorenbeauftragte@gros-
senseebach.de) geäußert werden.

� Foto: Norbert Kastner

Seniorenkreis Großenseebach
Wir laden Sie herzlich ein zum Senio-
renkreis: Erika Nüchter, Hannelore Sei-
fert und Friedrich Fechter. Freuen Sie 
sich auf Besinnliches, Lustiges, Infor-
matives, Musikalisches – und auf 
viele nette Gespräche Im Veit-vom-
Berg-Haus in Großenseebach

•	 im 4-Wochen-Rythmus,
•	 immer montags,
•	 immer von 15 bis 17 Uhr!

Die nächsten Termine sind:
2. März, 30. März, 27. April, 18. Mai, 
22. Juni, 20. Juli.

Gerne können Sie auch gefahren wer-
den, wenn es zu Fuß zu beschwerlich 
ist. Rufen Sie einfach an:
Tel. 09135/2962.
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Aus den Vereinen

Freiwillige Feuerwehr 
Großenseebach

Faschingball & Schlachtschüssel

Faschingsball
Am 14.02.2025 findet in der Mehrzweckhalle 

Großenseebach der Faschingsball statt. Einlass 
ist ab 19.00 Uhr, Start ist ab 20.00 Uhr.

Schlachtschüssel
Am Samstag, 28.02.2025 im Feuerwehrhaus

Ab ca. 10.00 Uhr Kesselfleisch
Ab ca. 12.00 Uhr Blut und Leberwurst

Ab ca. 14 Uhr Kaffee und Kuchen

Bitte Geschirr und Besteck mitbringen!

FSV Großenseebach

Vereinsnachrichten und Termine 
für Februar

Monatliche Sprechstunde
Immer am 1. Mittwoch im Monat 
von 19:00 – 19:30 Uhr

Diesen Termin können Vereinsmitglieder nutzen, um z. B. 
Anträge (für Krankenkasse, o. ä.) mit dem FSV-Stempel ver-
sehen zu lassen oder ein Anliegen mit dem Vorstand zu 
besprechen. Ort: Sportheim, Bauernstube im 1. Stock.

Fußball
A-Klasse 2
So. 15.02.
14:30 Uhr

FSV Großenseebach FSV Weingartsgreuth

Sa. 21.02.
15:00 Uhr

FSV Großenseebach ASV Veitsbronn 2

Fr. 27.02.
19:00 Uhr

KSD Hajduk Nürn-
berg 2

FSV Großenseebach

So. 01.03.
15:00 Uhr

FSV Großenseebach SG Puschendorf/
Tuchenbach 1

So. 08.03.
15:00 Uhr

FSV Großenseebach SpVgg Etzelskirchen

Kreisklasse 1
So. 15.02.
13:00 Uhr

ASV Niederndorf 2 SG SpVgg Heßdorf 2 
/ Großenseebach

Fr. 27.02.
19:00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf 2 
/ Großenseebach

SV Wachenroth

Sa. 07.03.
15:00 Uhr

Viktoria Erlangen SG SpVgg Heßdorf 2 
/ Großenseebach

Schach
Trainingszeiten:
Jugend- und Anfängergruppe: freitags von 16:30 bis 17:30 Uhr

Jugend- und Fortgeschrittenengruppe: freitags von 17:30 bis 
18:30 Uhr
Spielabend für Erwachsene: freitags ab 18:30 Uhr

Das Training findet jeweils im Rathaus Großenseebach (Feu-
erwehrraum im 1. Stock, Eingang Ostseite!) statt.

Ansprechpartner: Dieter Seyb, Tel.: 09135-799559, 
eMail: dieter.seyb@t-online.de

Tischtennis
Training für alle interessierten Erwachsenen ist montags und 
freitags jeweils von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Schulsport-
halle in Großenseebach.
Ansprechpartner: Michael Geist, Tel.: 09135-2104446

Gymnastik
In der Schulsporthalle Großenseebach
Mo 18:30 – 19:30 Body-Workout mit Uta Schmidt

19:30 – 20:00 kurzes Mobilisationstraining mit Uta 
Schmidt

Di 16:00 – 17:00 Kinderturnen mit Eric Celis (Aufnah-
mestopp)

19:00 – 20:00 Gymnastik mit Petra Allinger (Tel.: 
6463)

Do 16:00 – 17:00 Eltern-Kind-Turnen mit Petra Allinger
19:00 – 20:00 Step-Aerobic mit Uta Schmidt

Fr 19:00 – 20:00 Fitness für Sie & Ihn mit Uschi Kachlik
(Tel.: 723582)

Ansprechpartnerin: Uta Schmidt, Tel.: 09135-721595

Badminton
•	 Mittwoch 19:00 bis 21:00 Uhr: Freies Spielen – jeder ist 

willkommen!
•	 Freitag 16:30 bis 18:00 Uhr: Kids-Training
•	 Samstag 12:00 bis 13:30 Uhr: Jugend-Trainig (für Kinder 

und Jugendliche ab der 4. Klasse)
Einfach mal zum Schnuppertraining vorbeikommen 
(Schulsporthalle). Gerne dürfen auch die Eltern mittrai-
nieren.

Ansprechpartner: Timo Zipperle, Tel.: 0173-3808019

Laufen
Gemeinsames Laufen und Walking immer sonntags um  
9 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in Großenseebach.

Weitere Termine finden dienstags und donnerstags nach 
Absprache statt.
Du bist fit und suchst die Herausforderung im Wettkampf? 
Wir haben den Überblick über die anstehenden Laufveran-
staltungen.

Du bist dir unsicher, ob Laufen der richtige Sport für dich ist? 
Wir helfen gerne bei der Entscheidung. Melde dich mit allen 
Fragen rund um den Laufsport.

Oder wie wäre es mit einer kleinen Schnupper-Runde?

Ansprechpartnerin: Carina Geist, Tel.:0160-4471851; 
www.langstreckenteam.de

Leichtathletik
Wir trainieren jeden Mittwoch in, bzw. an der Mehrzweck-
halle (kein Training in den Ferien).

Mit Farbe besser werben.Mit Farbe besser werben.
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Kinder von 6 – 11 Jahre: 17 – 18 Uhr
Jugendliche ab 12 Jahre: 18 – 19 Uhr

Hast Du Lust bei uns zu schnuppern? Dann melde Dich bei:
Ansprechpartnerin: 
Theresa Schaub (theresa-schaub@gmx.de)

Tennis
Wer Interesse an einem Schnuppertraining hat, kann sich 
gerne melden:
Ansprechpartner: Rudi Weiser, Tel.: 0162-6296154

Heimat- und Gartenpflegeverein 
Großenseebach

Einladung
Am Freitag, 6. März 2026, um 19 Uhr findet 
unsere Jahreshauptversammlung im Risto-
rante „Il Gusto“ (Sportheim) statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Kassenbericht und 

Entlastung der Vorstandschaft
5. Ehrungen
6. Anträge und Wünsche

Im Anschluss berichtet Sigrun Hannemann zum Thema 
„Wassersparen trotz Klimawandel“ über Erfahrungen aus 
dem Gemeinschaftsgarten „Rübenmanufaktur“ des OGV Röt-
tenbach.

Herzliche Einladung an alle HGV-Mitglieder und sonstige Gar-
tenfreundinnen und -freunde.

Am Samstag, 14. März 2026, findet wieder unsere Müllsam-
mel- Aktion „Sauberes Seebach“ statt. Treffpunkt um 10 
Uhr vor dem Rathaus Am Hirtenberg. Groß und Klein sind 
zum Mithelfen willkommen. Anschließend gibt es ein Helfer-
essen.

Jagdgenossenschaft Großenseebach
Jahreshauptversammlung
EINLADUNG
zur nichtöffentlichen Jahreshauptversammlung
der Jagdgenossenschaft Großenseebach
am Dienstag, den 10.03.2026 / 18:30 Uhr
in der Gastwirtschaft Schmitt in Großenseebach.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassiers/Schriftführers
3. Bericht der Kassenprüfer/Entlastung
4. Beschluss über die Verwendung des Jagdpachtes
5. Bericht der Jagdpächter
6. Verschiedenes, Wünsche, Anträge

Hiermit ergeht freundliche Einladung an alle Eigentümer von 
jagdbaren Grundstücksflächen in der Gemarkung Großen-
seebach.
Bitte um pünktliches Erscheinen. Wir beginnen um 18:30 Uhr 
mit dem Essen und um ca. 19:30 Uhr mit der Versammlung.
Die Vorstandschaft

Jugendkapelle 
der FFW Großenseebach

Vereinsnachrichten
Am 11.01.2026 fand die Jahreshauptversamm-
lung des Vereins mit Neuwahlen der Vorstand-
schaft und Beschluss zur Gebührenordnung 

statt.

Ergebnis der Vorstandswahlen
Die Vorstandschaft wurde neu gewählt mit folgenden Vor-
standsmitgliedern:
1. Vorsitzende Sandra Ebersberger
2. Vorsitzende Karolin Katona
Kassier Martin Weiser
Schriftführerin Maria Beck
Beisitzer Gerhard Leipold

Aktuelle Gebührenordnung
Bei der Jahreshauptversammlung wurde die Gebührenord-
nung des Vereins angepasst und neu beschlossen mit Wir-
kung ab 01.01.2026.
Die aktuelle Gebührenordnung finden Sie auf der Homepage 
des Vereins www.jugendkapelle-grossenseebach.de unter 
Links & Downloads.

Freier Platz im Schlagzeugunterricht
Immer montags findet Schlagzeugunterricht statt. Aktuell 
gibt es beim Schlagzeuglehrer Stefan Jung einen freien Platz. 
Interessierte, die gerne Schlagzeug erlernen und später im 
Orchester mitspielen möchten, können sich gerne melden 
zum Schnupperunterricht und Anmeldung.
Kontakt per Email an jugendkapellegsb@yahoo.de oder 
Telefon 09135 / 3275.

Vereinsausflug zum Musikhaus Thomann
Am 21.02. findet ein gemeinsamer Ausflug für alle Musike-
rinnen und Musiker mit Führung „hinter den Kulissen“ im 
Musikhaus Thomann in Treppendorf statt. Anschließend 
besuchen wir den Baumwipfelpfad Steigerwald.
Großer Zapfenstreich in Weisendorf
Am Samstag, 14.03.2026, spielt die Jugendkapelle zum 
150jährigen Jubiläum der Feuerwehr Weisendorf gemeinsam 
mit dem Spielmannszug Höchstadt einen „Großen Zapfen-
streich“. Dies ist sowohl für die Feuerwehr Weisendorf als 
auch unser Orchester ein besonderes Ereignis.
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Vielen Dank für unsere „Juka-Hoodies“
sagen wir Familie Seeberger – Bäder mit Pfiff & Heizung 
Seeberger – als Sponsoren!

Seebesgründer Trachtengruppe

Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder, es ergeht

herzliche Einladung zur 
Hauptversammlung

am Freitag, 06.03.2026 um 19.00 Uhr
im Probenraum, Schulstr. 15 (Keller).
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls 

der letzten Hauptversammlung
3. Bericht der 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Tanzmeisterin
5. Kassenbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen
8. Ehrungen
9. Vorausschau, Wünsche und Anträge

Anträge bitte bis 27.02.2026 schriftlich bei der 1. Vorsitzen-
den, Waldstr. 7 in Großenseebach einreichen.
Die Vorstandschaft

Aktive Senioren

Spaziergänge in der Natur: 
Gemeinsam bewegt sich’s besser!
Liebe Seniorinnen und Senioren,

manchmal sind es kleine Dinge, die Großes bewirken: Ein 
Spaziergang im Wald, das leise Rascheln der Blätter, die 
Sonne im Gesicht, ein freundliches Lächeln, ein kurzes 
Gespräch – und schon fühlt sich der Tag ein kleines Stück 
leichter an. Genau diese Momente möchten wir miteinander 
teilen.

Beim Spaziergeh-Aktiv-Treff laden wir Sie herzlich ein, jeden 
zweiten Dienstag gemeinsam unterwegs zu sein. Gehen Sie 
mit uns durch die Natur, genießen Sie die frische Luft, die 
Bewegung und eine entspannte Zeit in guter Gesellschaft. 
Ob beim Plaudern oder beim stillen Genießen der Umge-
bung – jeder Moment schenkt neue Energie und schöne Erin-
nerungen.

Darum lohnt sich das Mitgehen
• Ein Erlebnis im Freien und die Bewegung tun Körper 

und Geist gut.
• Gemeinsame Spaziergänge stärken das Herz, bringen 

den Kreislauf in Schwung und unterstützen Ihr Immun-
system.

• Zusammen spazieren gehen – das wirkt Einsamkeit 
entgegen und bietet die Gelegenheit, neue Kontakte zu 
knüpfen.

• Spaziergänge helfen, den Kopf frei zu bekommen, Stress 
abzubauen und unbeschwerte Momente zu erleben.

Die nächsten Termine:
10.02.2026, 24.02.2026, 10.03.2026 und 24.03.2026

Wir treffen uns jeweils um 14 Uhr vor der katholischen 
Kirche (Neue Straße 42). Normalerweise dauern unsere Spa-
ziergänge ca. eine Stunde.
Kommen Sie vorbei, machen Sie mit und genießen Sie diese 
kleine Auszeit – für Ihren Körper und Ihren Geist. Wir freuen 
uns auf die gemeinsame Zeit!

Ansprechpartner: Renate Rindt (Tel. 799555) und Petra 
Marhofer (Tel. 3500)

� Foto: Ingrid Seifert

MfG - 
Miteinander für Großenseebach
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Aus dem Gemeinderat

Heßdorf

Sitzung vom 27. Januar 2026

Vormals nicht-öffentliche 
Beschlüsse
In Vollzug des Beschlusses der nicht-
öffentlichen Sitzung des Gemeindera-
tes vom 16.12.2025 wurden in öffent-
licher Sitzung am 27.01.2026 folgende 
nicht-öffentliche Beschlüsse bekannt 
gemacht.

Der Gemeinderat beschließt, den Auf-
trag für die Erstellung einer kommu-
nalen Wärmeplanung (KWP) an die 
ENERPIPE Engineering GmbH / heat-
beat engineering GmbH zu einem Preis 
von 29.778,56 € zu erteilen.

Der Gemeinderat genehmigt den 
Erweiterungsauftrag der Fa. Schickert 
vom 28.11.2025 inkl. 12.976,95 € Mehr-
kosten für das Gewerk Abbrucharbei-
ten an der Kita Hannberg.

Beschlüsse
Überörtliche Prüfung der Jahres-
rechnungen 2017 bis 2023 der 
Gemeinde Heßdorf; Stellungnahme 
zum Bericht der staatlichen Rech-
nungsprüfungsstelle des Landrat-
samtes Erlangen-Höchstadt vom 
03.12.2025
Den Gemeinderäten liegen ein Auszug 
aus dem Bericht der Staatlichen Rech-
nungsprüfungsstelle vom 03.12.2025 
(Einzelbeanstandungen) sowie die 
Stellungnahme der Verwaltung hierzu 
vor. Zusammengefasst handelt es sich 
bei den Beanstandungen nicht um 
gravierende Problemstellungen. Die 
monierten Punkte wurden größtenteils 
schon in den Jahren 2024 und 2025 
abgearbeitet und es werden zwischen-
zeitlich die nach den Vorschriften und 
der Gemeindeordnung erforderlichen 
Anlagen zur Jahresrechnung beigefügt 
(Schuldenübersicht, Rücklagenüber-
sicht, Rechenschaftsbericht, etc.). Auch 
z. T. fehlende Beschlüsse zu einzelnen 
Jahresrechnungen aus der Vergangen-
heit wurden nachgeholt.

Das Gremium signalisierte Zustim-
mung. Allerdings erging auch der 
Appell an die Verwaltung, ein noch grö-
ßeres Augenmerk darauf zu legen, dass 
künftig Situationen wie eine dauerhafte 
Unterfinanzierung z. B. bei der Abwas-
serentsorgung nicht mehr eintritt. Dies 
wurde zugesichert.

Beschluss (einstimmig):
Der Gemeinderat nimmt den Bericht 
der staatlichen Rechnungsprüfungs-
stelle des Landratsamtes Erlangen-
Höchstadt vom 03.12.2025 betreffend 
die Jahresrechnungen 2017 bis 2023 
sowie die Stellungnahme der Verwal-
tung hierzu zustimmend zur Kenntnis.
Vorgaben zur Informationssicher-
heit und Datenschutz
Entsprechend des Prüfungsberichts der 
Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle 
vom 03.12.2025 muss die Gemeinde 
Heßdorf noch eine Beauftragte bzw. 
ein Beauftragter für Informationssi-
cherheit und Datenschutz benennen. 
Aus Sicht der Verwaltung kann den 
Regelungen der Verwaltungsgemein-
schaft Heßdorf gefolgt werden. In der 
VG ist für Informationssicherheit und 
Datenschutz die KommunalBit zustän-
dig. Bei Fragen in diesem Bereich neh-
men alle Fachbereiche direkter Kontakt 
dorthin auf. Es handelt sich um eine 
reine Formalie, ein Beschluss hierüber 
ist allerdings verpflichtend.

Beschluss (einstimmig):
Der Gemeinderat beschließt, dass die 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Heß-
dorf gültigen Regelungen bzw. Vorga-
ben für Informationssicherheit und 
Datenschutz (Zuständigkeit bei der 
KommunalBit) für die Gemeinde Heß-
dorf übernommen werden.

Zuschussantrag des offenen Jugend-
treffs Wehrkirche Hannberg
Der Verwaltung liegt ein Zuschuss-
antrag des Offenen Jugendtreffs der 
Wehrkirche Hannberg in Höhe von 
500 Euro vor. Der Treff findet seit 2020 
regelmäßig statt und bietet in der Regel 
monatlich rund 20 bis 40 Jugendlichen 
im Alter von 12 bis 17 Jahren einen 
sicheren Raum zur Begegnung, zum 
Austausch und zur gemeinsamen Frei-
zeitgestaltung. Das Angebot ist offen 
für alle Kinder und Jugendlichen, unab-
hängig von Kirchenzugehörigkeit oder 
Konfession. Etwa zwei Drittel der regel-
mäßig anwesenden Jugendlichen stam-
men aus der Gemeinde Heßdorf.

Für das Jahr 2026 planen die Verant-
wortlichen ein besonderes Projekt, das 
den Treff nachhaltig stärken und die 
Medienbildung junger Menschen för-
dern soll: den Aufbau eines kleinen 
Tonstudios. 

Dort sollen Jugendliche unter fachlicher 
Anleitung grundlegende Medienkom-
petenzen erwerben und lernen kön-
nen, Podcasts und Audioaufnahmen 
selbstständig zu produzieren. Darüber 
hinaus trifft sich im Jugendtreff regel-
mäßig eine Jugend-Musikband, die 
Lieder für Jugendgottesdienste und 
Kulturveranstaltungen einübt. Diese 
gemeinsamen Aktivitäten fördern 
musikalische Fähigkeiten ebenso wie 
Teamfähigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und soziale Kompetenz.

Zum Aufbau des Studios benötigen die 
Verantwortlichen finanzielle Mittel für 
Material, technische Ausstattung 
sowie pädagogische Unterstützung. 
Die Richtlinien für Vereinsförderung, 
die hier Anwendung finden können, 
sehen für Investitionsmaßnahmen 
einen einmaligen Zuschuss von bis zu 
500 Euro vor.

Im Hinblick auf das ansonsten eher 
überschaubare Freizeitangebot für 
Jugendliche in der Gemeinde und das 
aus Sicht der Verwaltung und des Bür-
germeisters absolut begrüßenswerte 
Projekt wird vorgeschlagen, den bean-
tragten Zuschuss zu gewähren.

Beschluss (einstimmig):
Der Gemeinderat beschließt, dem 
Antrag des Offenen Jugendtreffs Wehr-
kirche Hannberg zu entsprechen und 
den beantragten Zuschuss von 500 
Euro für die Schaffung eines Tonstu-
dios zu gewähren. Die Verwaltung wird 
beauftragt, das hierfür Notwendige zu 
veranlassen.
Bürgerbus Heßdorf;
Kooperation mit der Stadt Erlangen 
bzgl. Dechsendorf
Nachdem das Dechsendorfer Bür-
gerbus-Modell mit Car-Sharing nicht 
(mehr) wirklich funktioniert, da die 
Fahrer mittlerweile erst nach Utten-
reuth fahren, um den Bus zu holen 
und ihn dann nach der Tour dort wie-
der abstellen oder oftmals kurzfristig 
auch gar keinen Zugriff mehr darauf 
haben, möchte die Stadt Erlangen für 
den Ortsteil Dechsendorf den Heßdor-
fer Bürgerbus mit verwenden. Es wür-
den dafür auch eigene Fahrer von der 
Stadt Erlangen „gestellt“ werden. Für 
eine Fahrt pro Woche würde sie einen 
Betrag von 3.500 Euro pro Jahr zahlen.
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Aus der Gemeinde

Es ist nicht festgelegt, ob der „alte“ 
oder der „neue“ Bürgerbus dafür ver-
wendet werden sollen; hier ist die 
Verfügbarkeit noch zu prüfen. Die Ver-
waltung soll intern die versicherungs-
rechtlichen Fragen klären und auch, 
inwieweit - analog zu den Heßdorfer 
Fahrern - auch den Erlanger Fahrern 
eine Anweisung zur Bürgerbeförde-
rung ausgesprochen werden muss.

Beschluss (einstimmig):
Der Gemeinderat beschließt, der ange-
dachten Kooperation mit der Stadt 
Erlangen zur Nutzung eines Heßdorfer 
Bürgerbusses einmal wöchentlich für 
den Ortsteil Dechsendorf zuzustim-
men. Der BGM wird bevollmächtigt und 
beauftragt, hier eine entsprechende 
Vereinbarung abzuschließen.

Bauanträge
Zu allen Bauanträge in dieser Sitzung 
(Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Garage und zwei Teilnutzungsände-
rungen (Umwandlung ehemaliger 
Bäckerei-Räume in eine Wohneinheit & 
Umwandlung einer Teilfläche von ehe-
maligen Bäckereiräumen in eine Küche 
für einen Gastronomiebetrieb)) erteilte 
der Gemeinderat einstimmig sein 
gemeindliches Einvernehmen nach § 
36 BauGB.

Stellungnahme zu Bauleitplä-
nen der Nachbargemeinden
Stellungnahme zum Bebauungs-
plan „EDEKA Großenseebach“ sowie  
2. Änderung Flächennutzungsplan

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Großenseebach hat in seiner Sitzung 
am 16.10.2025 beschlossen, den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „EDEKA 
Großenseebach“ aufzustellen, und par-
allel dazu den Flächennutzungsplan 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern (2. 
Änderung). Wesentliches Ziel der Pla-
nung ist es, durch die Ansiedlung eines 
EDEKA-Verbrauchermarktes die defizi-
täre Nahversorgung im Gemeindege-
biet auszubauen, zu verbessern, und 
langfristig zu sichern, da die nächsten 
Vollversorger per ÖPNV und fußläufig 
nicht gut erreichbar sind. Das Plange-
biet befindet sich am westlichen Sied-
lungsrand des Hauptortes Großensee-
bach und umfasst eine Fläche von ca. 
16.260 m² die größtenteils als Intensi-
vacker ausgebildet ist.

Bei dieser Planung werden negative 
Auswirkungen der Besucherzahlen 
auf den Einzelhandel in der Gemeinde 
Heßdorf befürchtet, insbesondere 
bzgl. des Netto-Marktes in der Erlan-
ger Straße und des REWE-Marktes im 
Gewerbepark. Der Bürgermeister hatte 
zu dem Thema Kontakt mit Geschäfts-
inhabern im Gewerbepark, die die 
geplante Ansiedlung durchaus mit 
Sorge betrachten, insbesondere bzgl. 
der Dimensionierung. Die geplante 
Handelsfläche ist ca. 3 x so groß wie 
die des Netto-Marktes. Dies gelte es 
bei der Abstimmung zu bedenken, 
ohne hier grundsätzlich Großensee-
bach die Ansiedlung nicht ermöglichen 
zu wollen.

Beschluss:
Mit 8 Nein-Stimmen zu 5 Ja-Stimmen 
wurde der Beschlussvorschlag „Die 
Gemeinde Heßdorf erhebt gegen die o. g. 
Bauleitplanung der Gemeinde Großensee-
bach keine Einwendungen bzw. Bedenken“ 
mehrheitlich abgelehnt.

Verschiedenes
Der Erste Bürgermeister Axel Gotthardt 
informierte, dass:

•	 aktuell bereits zwei Bürgerbusfah-
rer erfolgreich ein Fahrsicherheits-
training absolviert haben.

•	 in der Februar-Sitzung der gemein-
same Fahrzeug-Beschaffungsan-
trag der Feuerwehren Heßdorf 
und Hesselberg auf der Tagesord-
nung stehen wird.

•	 es aktuell sehr positive Gespräche 
zur Vorbereitung des Senioren-
Frühstücks gebe und man sich bei 
Interesse an der Teilnahme im Se-
kretariat anmelden solle.

Nächste Sitzungstermine
Die nächste Sitzung des Gemeindera-
tes findet voraussichtlich am Dienstag, 
24. Februar 2026 und am Dienstag, 24. 
März 2026 jeweils um 19 Uhr im Rat-
haus Heßdorf statt.

Die Bekanntmachung der Sitzungen 
inklusive der vollständigen Tagesord-
nungen finden Sie als Aushänge in den 
Amtstafeln und auch immer (ab etwa 
eine Woche vor dem Sitzungstermin) 
unter www.hessdorf.de/bis im Sit-
zungskalender unseres Bürger-Infor-
mations-Systems (BIS).

Ältester Bürger Heßdorfs 
feiert 103. Geburtstag
Am 29. Januar 2026 beging Adam 
Gumbert aus Untermembach seinen 
103. Geburtstag. Auch in diesem Jahr 
gratuliert ihm die Gemeinde Heßdorf 
ganz herzlich zu diesem außergewöhn-
lichen Lebensjubiläum. 

Der Erste Bürgermeister Axel Gotthardt 
überbrachte die besten Wünsche. Zu 
Ehren des Jubilars spielte der Stellver-
tretende Landrat Dr. Martin Oberle ihm 
persönlich ein Ständchen. Begleitet 
wurde er dabei von Adams Schwieger-
sohn Harald Junggunst.

Adam Gumbert ist ein in der Region 
hoch geschätzter Bürger, der sich Zeit 
seines Lebens in besonderer Weise 
um seine Heimatgemeinde verdient 
gemacht hat – insbesondere durch 
sein Engagement in der Freiwilligen 
Feuerwehr, wo er über viele Jahrzehnte 
aktiv war und heute Ehrenbrandmeis-
ter des Landkreises ist. 

� Foto: Anna Junggunst

Außerdem ist er als Verfasser von mehr 
als 2500 Gedichten und sogenannter 
„Schnaderhüpfli“ bekannt, die in der 
Gemeinschaft geschätzt werden.

Die Gemeinde freut sich, diesen beson-
deren Tag gemeinsam mit Herrn Gum-
bert feiern zu dürfen, und wünscht ihm 
weiterhin viel Gesundheit, Glück und 
alles Gute für die Zukunft.
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Heßdorfs Erster Bürgermeister Axel Gotthardt (r.) gratuliert der Heßdorferin Elisabeth 
Hack am 13.01.2026 zu ihrem 80. Geburtstag.

Übergabe der Ehrenurkunden an die Jubilare bei der JHV der freiwilligen Feuerwehr 
Ober-, Mittel- und Untermembach.

Gratulation 
zum 80. Geburtstag
Anlässlich ihres 80. Geburtstags durfte 
der Erste Bürgermeister Axel Gotthardt 
der Jubilarin Elisabeth Hack persönlich 
gratulieren und die Glückwünsche der 
Gemeinde Heßdorf überbringen.

Elisabeth Hack, geborene Hartel, wurde 
am 13. Januar 1946 in Unterlangen-
dorf in Mähren (damals Tschechoslo-
wakei) geboren und wuchs später in 
Unterfranken auf.

Von ihrer Einstellung am 1. Januar 
1980 bis zu ihrem Ausscheiden am 
31. Januar 2006 war Frau Hack bei der 
Verwaltungsgemeinschaft beschäf-
tigt. Sie begann als eine der ersten 
fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Kasse und blieb über 26 Jahre 
lang im aktiven Dienst, bevor sie nach 
Abschluss der Altersteilzeit in den 
Ruhestand ging.

Die Gemeinde und die Verwaltungs-
gemeinschaft blicken dankbar auf die 
langjährige, engagierte Mitarbeit von 
Elisabeth Hack zurück und wünschen 
ihr zu ihrem 80. Geburtstag alles Gute, 
vor allem Gesundheit, Zufriedenheit 
und viele schöne Momente im Kreise 
ihrer Familie.

Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Ober-, 
Mittel- und Untermembach
Am 16. Januar 2026 fand die Jahres-
hauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Ober-, Mittel- und Unter-
membach statt. Ehrengast war der 
Erste Bürgermeister Axel Gotthardt.

Im Mittelpunkt standen die turnus-
mäßigen Neuwahlen und die Ehrung 
langjähriger Mitglieder. Für 25-jährige 
Vereinstreue wurden mehrere Kamera-
dinnen und Kameraden ausgezeichnet; 
besondere Anerkennung erhielten Lud-
wig Faßbender und Christian Nagel (50 
Jahre) sowie Gerhard Wölfl (70 Jahre). 
Anna Junggunst wurde zur Ehrenmit-
gliedschaft ernannt.

Bei den Neuwahlen wurden Harald 
Junggunst als 1. Vorsitzender bestätigt, 
Susanne Nendel zur 2. Vorsitzenden 
und Benedikt Hofmann als Schriftfüh-
rer gewählt.

In der App: 
meinOrt – Entdecken!
Über das Online-Formular unter meinort.app/jetzt-mitmachen 
übermittelst Du uns einfach die Daten Deines Vereins.

DIGITAL & MOBIL
DEIN VEREIN

meinort.app
Web-App unter
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Nachruf
Die Gemeinde Heßdorf trauert um

Anita Nendel
* 13.04.1946 † 16.12.2025

Am 16. Dezember 2025 
verstarb Frau Anita Nendel.

Frau Nendel war über viele Jahre hinweg eine enga-
gierte und zuverlässige Mitarbeiterin der Gemeinde 
Heßdorf. Neben ihrer Tätigkeit als Reinigungskraft war 
sie insbesondere als Gemeindedienerin eine wichtige 
Stütze des gemeindlichen Lebens. In dieser Funktion 
erfüllte sie ihre Aufgaben stets mit großem Pflichtbe-
wusstsein und persönlichem Einsatz und war für Bür-
gerinnen und Bürger wie auch für die Verwaltung eine 
geschätzte Ansprechpartnerin. Sie trat am 1. März 1995 
in den Dienst unserer Gemeinde ein und ging am 30. 
April 2006 in den wohlverdienten Ruhestand.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und Hin-
terbliebenen. Wir werden ihr stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Für die Gemeinde Heßdorf

Axel Gotthardt
Erster Bürgermeister

Nachruf
Die Gemeinde Heßdorf trauert um

Gabriele Butzbacher
* 30.10.1967 † 12.01.2026

Am 12. Januar 2026 
verstarb Frau Gabriele Butzbacher.

Frau Butzbacher war vom 01. Januar 2019 bis zum 31. 
Oktober 2025 in der Gemeinde Heßdorf als Reinigungs-
kraft tätig.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und Hin-
terbliebenen. Wir werden ihr stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Für die Gemeinde Heßdorf

Axel Gotthardt
Erster Bürgermeister

Aus den Vereinen

Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr
Liebe und Güte, ein wenig mehr

Licht und Wahrheit in der Welt war,
dann hat sein Leben einen Sinn gehabt.

Alfred Delp

1. FC Niederlindach

Vereinsnachrichten

Abteilung Fußball
A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund 2

Spieltermine:
So. 08.03.26 13:00 Uhr SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn II -

1.FC Niederlindach
So. 15.03.26 15:00 Uhr 1.FC Niederlindach - SC Herta Aisch
So. 22.03.26 15:00 Uhr 1.FC Niederlindach - FC Burk 2

Abteilung Turnen
Liebe Mitglieder der Abteilung Turnen,
Unsere Gymnastikstunden finden an jedem Dienstag um 19:00 
Uhr im Gymnastikraum des Sportheims Niederlindach statt.
Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Haben Sie Inte-
resse? Einfach bei Erika Heinlein anrufen 09135/8908. 
Oder Sie kommen einfach vorbei.
Walking - Fit anstatt fix und fertig!
Ab sofort gibt es wieder eine gemischte Lauf- bzw. Wal-
kinggruppe. Sie haben Freude an Bewegung und wollten 
schon lange mal wieder was für sich tun? Nur Mut, Lau-
fen oder Walken ist ganz einfach und macht Spaß. Wir 
freuen uns auf Sie. Anfänger und Quereinsteiger sind jeder-
zeit herzlich willkommen in unserer gemischten Gruppe.
Haben Sie Interesse? Kommen Sie einfach an jeden Mittwoch 
um 18:00 Uhr am Sportheim Niederlindach vorbei.
Wann? Was? Wo? Mit
Di. 19:00 Uhr Bauch, Beine, 

Po &
Step-Aerobic

Gymnastikr
Sportheim

Christiane 
Rabl
09193 / 2495

Mi. 18:00 Uhr Walking
Damen & 
Herren

Treff:
Sportheim

Horst 
Heinlein
6835
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Vorankündigung
Herzliche Einladung zu unseren nächsten Terminen.
Am 22.03.2026 findet unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung statt. Einladung und Tagesordnungspunkte wer-
den im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlicht.
Am 10.04.2026 – 12.04.2026 finden wieder unsere Hannber-
ger Theatertage in der Schulturnhalle Hannberg statt. Wei-
tere Informationen Kartenverkauf und Infos zum Theater-
stück erfolgen im nächsten Mitteilungsblatt.

Sportheim 1. FC Niederlindach
2026

Speiseplan
Februar-März

Liebe Gäste und Freunde des 1. FC Niederlindach,
nach den Feiertagen ist unser Sportheim wieder wie gewohnt 
jeden Donnerstag bzw. Freitag bei Karpfen für Euch geöffnet. 
Unsere beliebten Gerichte bieten wir auch weiterhin gerne 
zum Mitnehmen im Straßenverkauf an.
Um Euch bestmöglich bedienen zu können, bitten wir Euch, 
Eure Speisen vorab zu bestellen und Tische im Gasthaus zu 
reservieren. Für den Straßenverkauf bringt bitte geeignete 
Behälter mit.
Wir freuen uns auf Euren Besuch und wünschen Euch einen 
guten Appetit!
Donnerstag 12.02. geschlossen
Freitag 13.02. Weiberfasching
Donnerstag 19.02. Schnitzelvariationen
Donnerstag 26.02. Pizza
Donnerstag 05.03. geschlossen
Freitag 06.03. Karpfen (nur auf Bestellung)
Donnerstag 12.03. Schnitzelvariationen

Bitte alle Speisen und Platzreservierungen bis zwei Tage vor 
Termin unter
Alexandra Batz �������������������������������������������������  0175 / 36 01 456
Birgit Rehder �����������������������������������������������������  0172 / 57 47 903
vorbestellen. Gerne auch per WhatsApp!
Der 1. FC Niederlindach vermietet auch gerne seine Räum-
lichkeiten für Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzei-
ten usw. Mehr Informationen über das Vermietungsangebot 
erhalten Sie von Horst Biemel, Tel. 0162 / 27 25 34 7.

Förderverein der Grundschule 
Hannberg

Einladung
Der Förderverein der Grundschule Hannberg 
lädt alle Vereinsmitglieder sowie interessierte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich zur

Jahreshauptversammlung
am Dienstag, 10.03.2026 um 19:00 Uhr in den Musikraum 
der Grundschule Hannberg ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rückblick über das vergangene Jahr
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahl aller Vorstandsmitglieder
7. Anträge und Ausblick

Karolin Katona & Anke Barthel
(1. & 2. Vorsitzende)
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
Anträge bitte bis zum 06.03.2026 per E-Mail an foerderver-
ein.gs.hannberg@gmx.de.

Freiwillige Feuerwehr Heßdorf

Einladung

zu unserem Seniorennachmittag
am Sonntag den 08.03.2026, ab 15 Uhr
barrierefrei in der Fahrzeughalle der FFW

Genießt einen gemütlichen Nachmittag und lasst Euch bei Kaf-
fee und selbst-gebackenem Kuchen ein bisschen verwöhnen.

Wir freuen uns auf Euch!

Die Vorsitzenden

Freiwillige Feuerwehr Hesselberg

Jahreshauptversammlung 2026
Am Samstag, 21.03.2026 findet um 19:00 Uhr die 
JHV der Freiwilligen Feuerwehr Hesselberg im FF-
Gerätehaus in Hesselberg statt.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden / Totenehrung
2. Verlesen des Protokolls
3. Bericht des Kassiers
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht des Kommandanten
6. Bericht des Jugendwartes und der Wichtelwehr
7. Grußworte Bürgermeister, Landrat & Kreisbrandrat
8. Ehrungen
9. Bildung des Wahlausschusses
10. Neuwahl eines Beisitzers
11. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Zusätzliche Anträge können bis eine Woche vor der JHV 
schriftlich bei der Vorstandschaft eingereicht werden.

Für alle aktiven Mitglieder ist das Erscheinen Pflicht.

Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.

gez. Lucas Kreiner
1. Vorsitzender
gez. Steffen Dreßel
1. Kommandant

Schafkopfrennen 2026
Die Freiwillige Feuerwehr Hesselberg e.V. lädt zum Schaf-
kopfrennen 2026 ein.

Am Sonntag, den 15.02.2026 findet um 13.30 Uhr unser jähr-
liches Schafkopfrennen statt.

Treffpunkt ist das Gerätehaus Hesselberg
Dannberger Straße 1
91093 Hesselberg

Auf Ihr Kommen freut sich die FF Hesselberg e.V.

Soldaten- & Kameradschaftsverein 
(SKV) Hannberg

Information und Einladung 
für unsere Vereinsmitglieder

Die nächsten SKV-Treffs
Freitag 13.2., 27.2. und 13.3, ab 19:00 Uhr im 
Gasthaus Baumüller in Hannberg! Wir laden 
alle Mitglieder zu dieser unterhaltsamen Runde 
ein!
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GiM – Gemeinde im Mittelpunkt

Einladung zu unseren Veranstaltungen

Heßdorfer Helfernetz

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit 2009 stehen wir Ihnen mit Rat und Tat im 
Sinne einer ehrenamtlichen Nachbarschafts-
hilfe zur Seite.

Wir helfen allen Menschen, die Unterstützung benötigen 
– egal ob alt oder jung.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie z.B.
•	 Besuche und Zuwendung im Gespräch wünschen,
•	 eine Fahrt zum Arzt oder zu einer Behörde benötigen,
•	 Unterstützung bei verschiedenen Problemlagen möchten.
Die Hilfe kostet prinzipiell nichts – bei Fahrten verein-
baren wir eine Aufwandsentschädigung von 35 Cent pro 
km.

Bitte rufen Sie bei Bedarf einer unserer Kontaktperso-
nen an:

Fr. Deißenberger, Tel. 09135 / 8453
Fr. Freitag, Tel. 0152 / 54771763
Fr. Peinkofer, Tel. 09135 / 3338
Fr. Quaiser, Tel. 0163 / 3090787
Fr. Wiedemann, Tel. 0160 / 6919742

Sie können das Helfernetz auch unterstützen durch Ihre 
aktive Mithilfe, damit unsere Gemeinde auch in Zukunft für 
uns alle ein attraktives Zuhause bleibt.

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in unse-
rer Gemeinde.

Ihr Heßdorfer Helfernetz Team

Jagdgenossenschaft Heßdorf

Einladung

Nichtöffentliche Jahreshauptversammlung
Am Dienstag, 10.03.2026 um 19:00 Uhr im Gasthaus Nop-
penberger in Untermembach
Tagesordnung

1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Jagdvorstehers und des Kassiers
5. Verwendung des Jagdpachtes
6. Bericht der Jagdpächter
7. Antrag der Jagdpächter

“Aufnahme eines weiteren Jagdpächters“
8. Antrag Jagdgenosse

“Neuausschreibung für die Verpachtung des
Jagdreviers Heßdorf ab 01.04.2028“

9. Verschiedenes (Wünsche und Anträge)

Die Vorstandschaft

Jagdgenossenschaft Hesselberg

Jagdversammlung

Einladung
zur nicht öffentlichen Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Hesselberg für das Jagdjahr 2025
am Mittwoch, 18.03.2026 um 19 Uhr im Gasthof Jägersruh 
in Hesselberg
1. Begrüßung und Bericht des 1. Jagdvorstehers
2. Bekanntmachung der Niederschrift aus 2024
3 Bericht des Kassiers
4. Bekanntgabe der Rechnungsprüfung, „Entlastung der 

Vorstandschaft“
5. Verwendung des Jagdpachtes
6. Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft

Musikverein Hannberg

Neuer Vorstand gewählt
Der Musikverein Hannberg e. V. hat in seiner 
Jahreshauptversammlung am 18. Januar 2026 

den Vorstand neu gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig. 
Zum neuen Vorstand wurden berufen:

Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Markus Lintner, Hannberg
Stellvertretender Vorsitzender:
Holger Wein, Niederlindach
Beide Vorstände sind gleichberechtigt und vertreten den 
Verein gemeinsam nach außen.

Im Rahmen der Vorstandswahlen wurde der bisherige Vorsit-
zende des Vorstands und Vereinsgründer, Thomas Willert 
(Hannberg), aus dem Vorstand verabschiedet. Der Musik-
verein dankt ihm herzlich für sein engagiertes Wirken seit 
der Gründung im Oktober 2021 und seinen maßgeblichen 
Beitrag zur Entwicklung des Vereins. Thomas Willert bleibt 
dem Musikverein Hannberg weiterhin als Fördermitglied 
verbunden und wird den neuen Vorstand in der Übergangs-
phase unterstützend begleiten.
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Wir bitten darum, Anfragen an den Vorstand künftig nicht 
mehr direkt an Thomas Willert zu richten, sondern aus-
schließlich über die offizielle E-Mail-Adresse:

vorstand@musikverein-hannberg.de

Wir freuen uns sehr über das weiterhin große Interesse an 
unserem musikalischen Angebot und auf eine erfolgreiche 
Zukunft des Musikvereins Hannberg.

Im Auftrag des Vorstands
Musikverein Hannberg e.V.

Obst- und Gartenbauverein Heßdorf

Einladung
Der Obst- und Gartenbauverein in Heßdorf lädt 
ein zur Mitgliederversammlung 2026.

Am Freitag, 13.3.2026 treffen wir uns beim Harry im Gast-
haus Noppenberger in Untermembach ab 16:00 Uhr mit die-
ser Agenda:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Vereinsgeschehen im 

alten und neuen Jahr
3. Bericht des Kassiers
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassiers
5. Ehrungen
6. Verschiedenes

Ab 17:00 bietet Harry auch Speisen an, bis dahin sollten wir 
den offiziellen Teil beendet haben und gemütlich beisam-
mensitzen.

Josef Röhrle wird uns dazu einen tollen Dokumentationsfilm 
zeigen:
Die Aisch von der Quelle bis zur Mündung.

Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen!

Michael Bolland

Spielvereinigung Heßdorf

Vereinsnachrichten

Fußball
1. Mannschaft – (Kreisliga) - 
Vorbereitungsspiele

07.02.2026
11.00 Uhr

SpVgg Heßdorf TSV Burgfarrnbach

15.02.2026
10.00 Uhr

SVG Steinachgrund
(Spielort Guttenstet-
ten)

SpVgg Heßdorf

22.02.2026
14.00 Uhr

SpVgg Heßdorf TSV Geschwand

26.02.2026
19.00 Uhr

SpVgg Heßdorf Vatan Spor 
Nürnberg

08.03.2026
15.00 Uhr
Saisonstart

ASV Niederndorf SpVgg Heßdorf

2. Mannschaft (Kreisklasse) - Vorbereitungsspiele

08.02.2026
14.00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach I
(Spielort G’seebach)

ASV Möhrendorf

15.02.2026
13.00 Uhr

ASV Niederndorf II SG SpVgg Heßdorf 
II / FSV Großensee-
bach I

27.02.2026
19.00 Uhr

SG SpVgg Heßdorf II / 
FSV Großenseebach I
(Spielort Heßdorf)

SV Wachenroth

07.03.2026
15.00 Uhr
Saisonstart

Victoria Erlangen SG SpVgg Heßdorf 
II / FSV Großensee-
bach I

Gymnastikabteilung

Kurse
Kinder

Wochentag Uhrzeit Kurs
Montag 15:30 – 16:45 Uhr Eltern-Kind-Turnen1

15:30 – 17:00 Uhr Kinderturnen2

Warteliste

Dienstag
NEU

16:30 – 17:15 Uhr Workshop Selbst-
verteidigung (10 
Termine)

Mittwoch 15:15 – 16:00 Uhr Kindertanzen4

16:00 – 16:45 Uhr Kindertanzen4

Freitag 15:30 – 16:30 Uhr Hip-Hop
ab 6 Jahre4

16:30 – 17:30 Uhr Hip-Hop
ab 9 Jahre4

Erwachsene

Wochentag Uhrzeit Kurs
Montag
NEU

08:30 – 09:30 Uhr Hatha-Yoga
am Morgen4

18:00 – 19:00 Uhr Fitness –
Gymnastik2

NEU 18:00 – 19:00 Uhr Pilates4

NEU 19:00 – 20:00 Uhr Pilates4

18:30 – 19:30 Uhr Offener Lauf-Treff3

ab Frühjahr 2026

19:15 – 20:15 Uhr Zumba2
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Dienstag 15:15 – 16:15 Uhr Gymnastik
für Senioren2

19:00 – 20:30 Uhr
27.01.2026

Gaudi Sport2

Mittwoch Jeden
1.Mittwoch im
Monat, 14:00 Uhr

Fahrrad fahren/ 
Spazieren gehen 
mit Kathi3

17:00 – 17:45 Uhr Step Aerobic2

18:00 – 18:45 Uhr Rücken Fitness2

18:00 – 19:00 Uhr Hatha-Yoga4

19:15 – 20:15 Uhr Hatha-Yoga4

Warteliste

19:00 – 20:00 Uhr Bodyworkout²
Donnerstag
NEU

18:00 – 19:00 Uhr Functional Training4

Hebamme Clarissa Klausenitzer
Angebote über WhatsApp an 0176/34401676 oder Anmel-
dung auf www.hessdorf-hebamme.de

Wochentag Uhrzeit Kurs
Montag 09:30 – 10:45 Uhr Rückbildung4

Dienstag 17:00 – 20:30 Uhr Geburts-vorberei-
tung4

Mittwoch 09:30 – 10:30 Uhr Mama - Fit4

Treffpunkte: 1Sporthalle Seebachgrund / 2Schulturnhalle Han
nberg3SportheimHeßdorf/4Gymnastikraum Sportheim

Für die Anmeldung zu unseren neuen Kursen oder bei Fra-
gen zu dem Kursangebot der Abteilung Gymnastik, wenden 
Sie sich bitte an Marina Leipold (0171/9287857 oder gymnas-
tik.spvgghessdorf@web.de).

Ansprechpartnerin für alle Tanzkurse ist Ina Werthan 
(0173/2318516).

Vereinsgaststätte
Die Eröffnung durch den neuen Sportheimwirt  
Martin Polster erfolgt am 01.03.26 mit Mittagstisch von  
11.00 – 14.30 Uhr und Abendtisch von 17.30 – 21.00 Uhr.
Besuchen Sie uns auch im Internet:
Unter www.spvgghessdorf.de finden Sie alle aktuellen Spiel-
pläne der Fußballmannschaften und sämtliche Aktivitäten 
unseres Vereins.

Stammtisch der Nimmermüden 
Hannberg

Einladung
Liebe Mitglieder,

gerne informieren wir Euch über folgende Akti-
vitäten unseres Vereins.

Jahreshauptversammlung 
am 21.03.2026

Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Samstag 
21.03.2026 um 18.30 Uhr im Gasthaus Baumüller in Hann-
berg statt.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1.	 Eröffnung der Jahreshauptversammlung
2.	 Feststellung der endgültigen Tagesordnung
3.	 Totenehrung
4.	 Bericht des 1. Vorsitzenden
5.	 Bericht des Kassiers
6.	 Bericht der Kassenprüfer
7.	 Entlastung der Vorstandschaft
8.	 Neuwahlen
9.	 Beitragsregeln

10.	 Beschlussfassung über Anträge und Wünsche
11.	 Sonstiges
Anträge bitte in schriftlicher Form 14 Tage vor der Versamm-
lung an den 1. Vorsitzenden Kurt Blum.

Nach der Mitgliederversammlung sind natürlich alle Anwe-
senden noch zum gemeinsamen Essen eingeladen. Um zahl-
reiches Erscheinen wird gebeten.

Stammtischtreffen
Die nächsten Stammtischtreffen finden am 25. Februar und 
am 11. März im Gasthaus Baumüller in Hannberg statt. 
Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr.

Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie im 
Internet unter www.nimmermueden.de
Die Vorstandschaft

Wanderfreunde Heßdorf

Einladung

Jahreshauptversammlung 
für das Jahr 2026

am Samstag, den 07.03.2026, um 18:00 Uhr im Vereins-
heim der Wanderfreunde Heßdorf

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung (Schriftfüh-

rer)
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
8. Grußworte des 1. Bürgermeisters Axel Gotthardt
9. Ernennung der Wahlleitung
10. Neuwahl der Vorstandschaft
11. Neuwahl der Kassenprüfer
12. Anträge und Verschiedenes
13. Schlusswort des 1. Vorstandes

Am Schluss der Versammlung gibt’s eine Brotzeit.
Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen spätestens 
bis 27.02.2026 schriftlich beim 1.Vorstand Wolfgang Knöck-
lein, St.Georg-Str. 26, 91315 Höchstadt oder beim Schriftfüh-
rer Richard Reif, Am Seebach 16, 91093 Heßdorf eingegan-
gen sein.

Die Vorstandschaft
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Danksagung

Karl Gumbrecht
geb. 29.06.1939       verst. 29.12.2025

Niederlindach

Herzlichen Dank
-  Allen, die ihr Mitgefühl, ihre Verbundenheit und Zuneigung 

durch eine stille Umarmung, tröstenden Worte, Karten, 
Geldzuwendungen und Blumen zum Ausdruck brachten.

-  Allen, die ihn zu seiner letzten Ruhestätte begleitet haben.
-  den Mitarbeitenden vom Haus Heinrich in Hemhofen für 

die fürsorgliche Betreuung
-  der VAG Nürnberg
-  der Schiedsrichtergruppe Steigerwald
-  dem Taubenverein Heroldsbach
-  dem Soldaten- und Kameradschaftsverein Niederlindach
-  dem Bestattungshaus Baumüller für die einfühlsame und 

organisatorische Unterstützung
-  Herrn Pfarrvikar Joseph Puthenchira für die würdevolle 

Gestaltung der Trauerfeier

 Klaus, Sabine und Doris mit Familien 
Niederlindach, Februar 2026

LIEGEL
BESTATTUNGSHAUS

Inh. Fabio Lorenz

___________________

___________________

Beratung, Begleitung und Hilfe 
im Trauerfall

Wir arrangieren jede Bestattung nach Persönlichkeit, 
Glaubensbekenntnis und finanziellen Rahmen

 und unterstützen Sie dabei, Ihren Angehörigen 
würdevoll zu verabschieden und gestalten die Bestattung
selbstverständlich unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche. 

Großenseebach - Heßdorf - Hannberg
Tel.: (09135) 72 71 53  

Mobil: 0171 6861427

Tag und Nacht erreichbar.
Auch an Sonn- und Feiertagen.

Nachruf

Wir trauern um unser Vereinsmitglied

Andreas Dengler
der am 23.01.2026 im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Er trat am 01.07.1974 dem Verein bei.  

In den 51 Jahren seiner Mitgliedschaft war  

Andreas mit unserem Verein immer eng verbunden.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Der Herr gebe ihm die ewige Ruhe.

SpVgg Heßdorf e.V.

Die Vorstandschaft

Nachruf

Wir trauern um unser Vereinsmitglied

Anita Nendel
die am 16.12.2025 im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Anita trat am 01.01.1981 dem Verein bei und blieb diesem 
über die Jahrzehnte treu verbunden.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Kindern 
sowie der ganzen Familie.

Der Herr gebe ihr die ewige Ruhe.

SpVgg Heßdorf e.V.
Die Vorstandschaft

TRAUERANZEIGEN 
SCHALTEN UND FINDEN

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;

ich geb’ mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;

denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleibe, da sollst du sein;

uns soll der Tod nicht scheiden.

Martin Luther 
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

HONIG AUS EIGENER IMKEREI!
Honig jetzt auch aus der Honigbox! 

(bei mir am Haus und am Bienenstand in Großenseebach) 
Die Box ist die ganze Woche geöffnet!

Theodor Müller 
Winkelweg 15 · 91091 Großenseebach 

Tel. 0 91 35 - 33 15 · 0170 - 7 02 34 31

 
 

Unser Team 
braucht Verstärkung...

· ab sofort
· zeitlich flexibel
· als Servicekraft
· geringfügige Beschäftigung

Telefon: +49 (0) 151 20127568

Mail: info@
sw-erlangen.de

Melde dich bei uns!

Im Gewerbepark 17 
91093 Heßdorf
www.sw-erlangen.de
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02

09191 72 32 88info@lw-fl yerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de

Wir GESTALTEN und DRUCKEN
Ihre Wahlwerbung

zur Kommunalwahl 2026

Einfach online bestellen auf 

www.LW-Wahlhelfer.de
Preise inklusive MwSt. und Versand

100 Wahlplakate
DIN A2 - 50,60 €

1.000 Falzfl yer
DIN lang - 62,09 €

Wer hilft, muss nicht den Helden spielen: 
www.aktion-tu-was.de

Zivilcourage ist nie 
zu viel Courage!

www.polizei-beratung.de

Neues Zuhause gesucht?
Auf einen Blick ...
können Sie schnell und bequem fündig werden!

suchen
und

finden
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LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -17/ -35
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -20 / -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion   
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung  -27 / -40
reklamation@wittich-forchheim.de   

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

01.03.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

08.03.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

KONZERTKABARETT

SO SCHÖN, DASS ES EINEM 
DIE TRÄNEN IN DIE AUGEN TREIBT. 

Oberbayerisches Volksblatt

EINE DER ORIGINELLSTEN 
KAPELLEN DEUTSCHLANDS! 

Braunschweiger Zeitung

ANARCHISCH, 
VERRÜCKT, BRILLANT. 

Súddeutsche Zeitung

BANDGANKINOCIRCUS.DE BOOKINGBUERO-BACHMEIER.DE

SO SCHÖN, DASS ES EINEM 
DIE TRÄNEN IN DIE AUGEN TREIBT.

,

Oberbayerisches Volksblatt

EINE DER ORIGINELLSTEN 
KAPELLEN DEUTSCHLANDS! 

Braunschweiger Zeitung

ANARCHISCH, 
VERRÜCKT, BRILLANT. 

,

Súddeutsche Zeitung

27.02.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

22.02.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

Wobla KB  

       DIE ETWAS ANDERE
FASTENPREDIGT
VON UND MIT 

WOLFGANG 
REICHMANN

ZUSATZ-

TERMIN 
WEGEN HOHER 

NACHFRAGE 

07.03.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

13.03.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

28.02.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

22.02.2026  
KULTURBODEN HALLSTADT

TICKETHOTLINE:0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

HIGHLIGHTS
VERANSTALTUNGS-

„Hallo LINUS WITTICH“ heißt der Podcast  
der LINUS WITTICH-Mediengruppe.  
Marketingleiter Thomas Theisen im Gespräch  
mit Geschäftsführern, Mitarbeitenden,  
Partnern, kommunalen Vertretern  
und bekannten Persönlichkeiten.

Überall da, wo es Podcasts gibt.
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Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
-ANZEIGE- (djd-k). Vom Main bis 
an die Alpen führt eine Route zu 
kulturell und historisch reichen 
Orten: die Romantische Straße. 
Besonders lohnenswert ist ein 
Aufenthalt im mittelfränkischen 
Feuchtwangen, denn das Stadt-
marketing Feuchtwangen macht 
gemeinsam mit dem Frän-
kischen Museum die Bedeutung 
des Begriffs „Romantik“ erlebbar. 
Die Fassade eines leer stehenden 
Hauses als Erzählfläche regt zum 
Nachdenken an, über Romantik 

als kulturelles Ideal, über den 
Umgang mit Geschichte und 
über die Verantwortung, die jede 
Generation für das Bild ihrer 
Stadt trägt. Ein anschließender 
Rundgang durch die Altstadt 
führt vorbei an schicken mittel-
alterlichen Bauten und wer sich 
ganz im Sinne der Romantik 
nach der Natur sehnt, findet hin-
ter der Stadtmauer sanfte Hügel, 
dichte Wälder und Flussland-
schaften.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Starker Strahl gegen den Schmutz
-ANZEIGE- (djd-k). Schmutz-
spuren auf dem Terrassenbelag, 
Verfärbungen auf den Garten-
möbeln oder Moos auf Steinplat-
ten können das Wohlgefühl im 
eigenen Garten empfindlich be-
einträchtigen. Wer Verschmut-
zungen effizient, bequem und 
schnell beseitigen möchte, kann 
zu einem Hochdruckreiniger 
greifen. Robuste Holzdielen auf 
der Terrasse lassen sich so be-
denkenlos behandeln, bei emp-
findlichen Belägen kann hin-

gegen ein Flächenreiniger mit 
rotierenden Düsen nützlich sein. 
Auch für viele Gartenmöbel, Pfla-
ster oder Natursteinplatten sowie 
das Fahrrad ist das Säubern unter 
Druck vielseitig nutzbar. Welches 
Reinigungsgerät sich für welche 
Zwecke eignet, erfahren Garten-
besitzer im Fachhandel vor Ort. 
Unter www.greenbase-shop.de/
Fachhaendler etwa finden sich 
rund 300 Ansprechpartner im ge-
samten Bundesgebiet.
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Sei immer digital & mobil 
über alle Neuigkeiten aus 
Deinem Ort und Deiner 
Heimat informiert. 
Entdecke die meinOrt-App 
von LINUS WITTICH wann 
und wo Du willst. Egal ob 
zu Hause an Deinem 
Rechner oder unterwegs 
mit Smartphone oder Tablet.

Entdecke jetzt auch
Deinen Ort!

www.meinort.appmeinort.app
Web-App unter

Neuigkeiten aus VG Heßdorf
und Umgebung

Jetzt in der App: 
Der meinOrt-Abfallkalender!
Verpasse keinen Abfalltermin mehr für Deinen Bezirk.
Nutze die praktischen Push-Benachrichtigungen in
Deiner meinOrt-App.

VG Heßdorf hat jetzt eine App 
Sei immer digital & mobil über alle Neuigkeiten aus Deinem Ort 
und Deiner Heimat informiert. Entdecke die meinOrt-App von 
LINUS WITTICH wann und wo Du willst. Egal ob zu Hause an 
Deinem Rechner oder unterwegs mit Smartphone oder Tablet.

Wetter

Ort ändern

Jobs in Deiner Region

Landrat Alexander Tritthart (l.) und Heßdorfs Erster Bürgermeister Horst Rehder (r.) 
gratulieren dem Untermembacher Adam Gumbert am 29.01.2023 zu seinem 100. Geburtstag. 

(Beitrag auf Seite 18)
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Zur Zeitung

HAT JETZT EINE APP
VG HESSDORF

Jetzt kostenfreiin DeinemStore!

INKLUSIVLEISTUNGEN
·    Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Mombasa in der Economy Class

·  Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen im 
klimatisierten Reise- oder Minibus

·  7 Übern. im 4* Hotel Severin Sea Lodge
·  Halbpension-Plus (Frühstück, 
Snack, Abendessen)

•  Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“  
mit Reiner Meutsch

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
·  FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
·  50 € Spende sind im Reisepreis inkludiert und 

kommen automatisch der Reiner Meutsch 
Stiftung FLY & HELP zugute

Begleiten Sie uns an den Bamburi Beach nahe 
Mombasa / Kenia! Die Severin Sea Lodge ist eine 
Oase der Entspannung inmitten eines Palmen-
gartens am Indischen Ozean. Die Hafenstadt 
Mombasa ist nur zwölf Kilometer von der Hotel-
anlage entfernt. Erleben Sie optional die atembe-
raubende und vielfältige Tierwelt Afrikas bei einer 
Safariverlängerung. Der musikalischeHöhepunkt 
ist das Konzert unter Palmen „STARS UNTER 
AFRIKAS STERNEN“ zugunsten der Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP. Freuen Sie sich 
auf die TOP Stars des deutschen Schlagers: 
Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, 
Henning Krautmacher und Matze Knop.

E-Mail: reisen@fh-travel.de 
Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.699 €
im DZ vom 16.02.-24.02.2027 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frank-
furt  inkl. Flug, Halbpension-Plus 

und Konzert

Buchungscode:
LW27

Kenia Traumreise 2027
 mit FLY & HELP zum Konzert 

„Stars unter Afrikas Sternen“

www.schlagernacht-kenia.de

Besuch einer FLY & HELP Schule buchbar. 
Preis p.P.: 89 € (inkl. 50 € Extra-Spende an die Schule!)

Buchungsmöglichkeiten für 2027 als 
Grundreise1 o. mit Kurzsafari2,
Badeverlängerung3 o. Langsafari4:
16.2. – 24.2. (9-tägig,7 Nächte)1 ab 1.699 € p. P.
19.2. – 1.3. (11-tägig, 9 Nächte)2 ab 2.469 € p. P.
14.2. – 1.3. (16-tägig, 14 Nächte)3 ab 2.199 € p. P.
19.2. – 6.3. (16-tägig, 14 Nächte)4 ab 3.899 € p. P.

·  Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
·  Live-Show „Abenteuer 
Weltumrundung“

Ihre Event-Highlights vor Ort

Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Henning 
Krautmacher und Comedian Matze Knop

»Stars unter Afrikas Sternen« 

Ausführlicher Reiseverlauf! 

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)



Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf	 - 39 -	 Nr. 529Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf	 - 39 -	 Nr. 529

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Suche gut zugänglichen
überdachten Stellplatz/Garage
für schmalen Pferdehänger (1,8t).
Tel. 09135/799703 ab 18 Uhr

Suche überdachten

Wohnwagenstellplatz in

Großenseebach. Tel. 09135/951

Heßdorf: Suche Haushaltshilfe,

flexible Arbeitszeiten. Tel.

09135/8125

Suche privat Modeschmuck.

Tel. 0175/3454104

Wiese und Ackerland zu

pachten gesucht. Tel. 09135/1469

www.wittich.de

VERKAUF ERFOLGREICH

WERTANALYSE KOSTENLOS

VERMIETUNG SICHER

Patrick Kollmer
Ihr Immobilienpartner aus Großenseebach
Jetzt gratis Beratungsgespräch vereinbaren
✆✆ +49 151 2019 87 33

Dieter Müller

91091 Großenseebach • Am Hirtenberg 12
* Reparaturen aller Art * Spiegel
* Bleiverglasungen * Ganzglasanlagen
* Flachglas * Duschkabinen
* und vieles mehr
 Geschäftszeiten:  Mo. - Do.  von   8.00 - 18.00 Uhr
 Fr. von   8.00 - 16.00 Uhr
 Sa. von 10.00 - 12.00 Uhr

Telefon: (09135) 6619 priv. 1066 - Fax: (09135) 1419

Meisterbetrieb

Glaserei
Dieter Müller

 

 

 

 Rollo defekt?                 

Rollo Reparatur 
Umrüstung von Gurt auf Motorantrieb 
Vorbaurollladen 
Markisen/Markisentuch erneuern 
Lichtschachtabdeckungen 
Montagearbeiten 
---- Neher Fliegengitter  ---- 
 
Martin Willert SST – Ringstraße 2 
91093 Heßdorf/Niederlindach 
Tel. 09135 – 722009 – Mobil 0179 – 5953836 
Email: info@sst-willert.de 

bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre

WIR SIND IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR 
TRAUERFEIERN UND BESTATTUNGEN.

Ihr Besta�un�shaus mit hausei�ener Trauerhalle und 
dem Café Baumüller für s�l�olle Nachfeiern.

Tel . 09131-57027

Ahornweg 59, 91058 Erlangen, 
www. besta��ngsha�s�ba���eller.de

Ihre Familie Baumüller und Team
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SCAN
ME www.steinmetz-zenk.de, Pilatusring 14, 91353 Hausen, Tel: 09191 - 310 472

BESUCHEN SIE EINE DER GRÖSSTEN 
Grabmalausstellungen in Franken

SCAN
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Physiotherapie
Natascha Dittrich

Hannberger Weg 17 
91091 Großenseebach 

09135 7359563 

NEUERÖFFNUNG

Jetzt noch kurzfristige Termine 
möglich!
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Physiotherapie
Natascha Dittrich

Hannberger Weg 17 
91091 Großenseebach 

09135 7359563 

Manfred Süß
Mobil: 0172 - 452 45 11

E-Mail: manfred.suess@kobold-kundenberater.de

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


